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 URL: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19968/leistungsbilanz
Pfad: Nachschlagen | Lexika | Das Lexikon der Wirtschaft | L | Leistungsbilanz

Leistungsbilanz

die zusammenfassende statistische Gegenüberstellung aller Bewegungen von Waren (Handelsbilanz) und Dienstleistungen
(Dienstleistungsbilanz), die in das Ausland geliefert werden bzw. vom Ausland bezogen werden, sowie die Erwerbs- und
Vermögenseinkommen (z. B. Arbeitsentgelte, Kapitalerträge) sowie die Übertragungen (z. B. Heimatüberweisungen ausländischer
Arbeitnehmer, Entwicklungshilfezahlungen). Des Weiteren werden Transportleistungen, Patent- und Lizenzgebühren sowie
Ausgaben und Einnahmen aus dem Tourismus ausgewiesen. Unterbilanzen der Leistungsbilanz sind demnach die Handelsbilanz
für den Warenverkehr (Außenhandel), die Dienstleistungsbilanz, die Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen sowie die
Bilanz der laufenden Übertragungen. Die Leistungsbilanz ist eine Teilbilanz der Zahlungsbilanz (siehe dort). Ein
Leistungsbilanzdefizit deutet darauf hin, dass das betreffende Land mehr verbraucht als produziert, also Auslandsvermögen
abbaut bzw. sich im Ausland verschuldet. Weist die Leistungsbilanz einen Überschuss aus, so bedeutet dies, dass das Land mehr
produziert hat, als es selbst an eigenen und fremden Gütern nachfragt. Dieses Land wird Geldvermögen (Auslandsvermögen)
bilden und mehr Deviseneinnahmen als -ausgaben erzielen.

Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 6. Aufl. Mannheim: Bibliographisches

Institut 2016. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2016.
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Schuldenschnitt

Der Begriff des Schuldenschnitts (auch: Haircut) ist

im Kontext der öffentlichen Finanzen definiert als ein

teilweiser Schuldenerlass zugunsten eines sich in

großen finanziellen Schwierigkeiten befindenden

Staates. Es handelt sich bei einem Schuldenschnitt

damit um eine radikale Form der Reduzierung des

öffentlichen Schuldenstandes. Ein Schuldenschnitt

wird i.d.R. dann in Erwägung gezogen, wenn davon

ausgegangen wird, dass der Staat seinen Haushalt

nicht aus eigener Kraft (d.h. insb. über das

Erwirtschaften von Haushaltsüberschüssen)

konsolidieren kann.

Der Schuldenschnitt ist ein letztes Mittel um einen quasi insolventen Staat wieder haushalts- und

finanzpolitische Handlungsspielräume zu verschaffen. Ferner ist mit einem Schuldenschnitt die Erwartung

verbunden, dass sich der jeweilige Staat dadurch dauerhaft saniert. Ein Schuldenschnitt erleichtert das

Erreichen des Haushaltsausgleichs, da die Zinsausgaben vermindert werden.

Problematisch an einem Schuldenschnitt ist gleichwohl, dass die Kreditwürdigkeit des Staates dadurch

langfristig negativ beeinflusst wird. So liegen der Notwendigkeit eines Schuldenschnitts i.d.R. gravierende

strukturelle Probleme in dem jeweiligen Land zugrunde. Diese strukturellen Probleme werden nach einem

Schuldenschnitt meist nicht beseitigt, da die Bevölkerung sowie die politischen Entscheidungsträger z.T.

(bewusst oder unterbewusst) davon ausgehen, dass ihnen auch das nächste Mal wieder geholfen wird.

Aufgrund dessen, dass die Gläubiger des jeweiligen Staates (z.B. Sparer, Banken, andere Staaten) das

geliehene Geld bei einem Schuldenschnitt nicht oder nicht in voller Höhe zurückgezahlt bekommen,

mindert sich deren (Geld-)Vermögen. Dies kann u.a. zur Folge haben, dass sich die Kreditwürdigkeit der

Gläubiger ebenfalls verringert.

Eine im Laufe der Geschichte häufig von Staaten angewendete Alternative zu einem Schuldenschnitt

besteht z.B. im "Weginflationieren" der Schulden.

Siehe hierzu auch:

- Staatsverschuldung in der Europäischen Union (EU)

- Schuldenuhren zu den Staatsschulden der EU-Mitgliedsstaaten

- Schuldenuhr zur Staatsverschuldung der USA

- Staatsverschuldung in Deutschland (Bund, Länder, Kommunen)

- Aufsätze zum Thema "Haushaltskonsolidierung & Verschuldung"

- Vorträge/Präsentationen zum Thema "Haushaltskonsolidierung & Verschuldung"

- Blog-Einträge zum Thema "Verschuldung & Haushaltskonsolidierung"

- Blog-Einträge zum Thema "Schuldenfreie Kommunen"

- Blog-Einträge zum Thema "Nachhaltigkeitssatzungen & kommunale Schuldenbremsen"

- Zitate für Haushaltsreden zum Thema "Schulden | Staatsverschuldung"

- Zitate für Haushaltsreden zum Thema "Sparen | Haushaltskonsolidierung"

©  Andreas Burth, Marc Gnädinger

HaushaltsSteuerung.de :: Lexikon :: Schuldenschnitt https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-schuldenschnitt.html
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Interactive currency-comparison tool

The Big Mac index
Global exchange rates, to go

JANUARY 17TH 2018, BY D.H. & R.L.W.

HELP US TO IMPROVE OUR BIG MAC INDEX TOOL. TAKE OUR SHORT SURVEY.

THE Big Mac index was invented by The Economist in 1986 as a lighthearted guide to whether currencies are at their “correct” level. It is based on

the theory of purchasing-power parity (PPP), the notion that in the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the

prices of an identical basket of goods and services (in this case, a burger) in any two countries. For example, the average price of a Big Mac in

America in January 2018 was $5.28; in China it was only $3.17 at market exchange rates. So the "raw" Big Mac index says that the yuan was

undervalued by 40% at that time.

Burgernomics was never intended as a precise gauge of currency misalignment, merely a tool to make exchange-rate theory more digestible. Yet the

Big Mac index has become a global standard, included in several economic textbooks and the subject of at least 20 academic studies. For those who

take their fast food more seriously, we have also calculated a gourmet version of the index.

This adjusted index addresses the criticism that you would expect average burger prices to be cheaper in poor countries than in rich ones because

labour costs are lower. PPP signals where exchange rates should be heading in the long run, as a country like China gets richer, but it says little

about today's equilibrium rate. The relationship between prices and GDP per person may be a better guide to the current fair value of a currency. The

adjusted index uses the “line of best fit” between Big Mac prices and GDP per person for 48 countries (plus the euro area). The difference between

the price predicted by the red line for each country, given its income per person, and its actual price gives a supersized measure of currency under-

and over-valuation.

TweetLike 54K

Interactive currency-comparison tool: The Big Mac index | The Economist http://www.economist.com/content/big-mac-index
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Select base currency: US dollar
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User guide:

The 'select base currency' button allows you to choose from five base currencies: the yuan, the euro, the yen, sterling and the US dollar. You can

also choose to see the index in its original 'raw' form, or adjusted for GDP per person. By default, the panel at the bottom displays a scatter chart

plotting the local price of a Big Mac (expressed in the current base currency) against GDP per person in that country. Select individual points for

details.

As you explore the map, the scatter chart will be replaced by a line chart plotting the highlighted country's under- or over-valuation against the current

base currency over time. You can select a country on the map to 'freeze' it (with the exception of Internet Explorer), allowing you to mouse-over/tap

the line chart and see detailed indicators for your selection over time. To 'unfreeze' the map, click/tap on the highlighted country again.

Read “Fundamentals now matter more in currency markets”, our January 2018 Big Mac index assessment here.

HELP US TO IMPROVE OUR BIG MAC INDEX TOOL. TAKE OUR SHORT SURVEY.

Download the full data-set here

Readers' comments

The Economist welcomes your views. Please stay on topic and be respectful of other readers. Review our comments policy.

Tweet ShareShare 3,693Like 54K
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Der "Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union" hieß bis zum 30.11.2009

"Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft" und hatte eine abweichende

Artikelabfolge. Die vorliegende, aktuelle Fassung beruht auf dem Lissabon-Vertrag.

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Dritter Teil - Die internen Politiken und Maßnahmen der Union (Art. 26 - 197)

Titel VIII - Die Wirtschafts- und Währungspolitik (Art. 119 - 144)

Kapitel 4 - Besondere Bestimmungen für die Mitgliedstaaten, deren Währung der

Euro ist (Art. 136 - 138)

Art. 136

(1) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und

Währungsunion erlässt der Rat für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist,

Maßnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen der Verträge und dem

entsprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 126 genannten

Verfahren, mit Ausnahme des in Artikel 126 Absatz 14 genannten Verfahrens, um

a) die Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken,

b) für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, wobei darauf

zu achten ist, dass diese mit den für die gesamte Union angenommenen

Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar sind, und ihre Einhaltung zu

überwachen.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder des Rates

stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist.

Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3

Buchstabe a.

(3) Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen

Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um

die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller

erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen

unterliegen.

Fassung aufgrund des Beschlusses des Europäischen Rates vom 25. März 2011 zur Änderung des

Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich eines

Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist vom 25.03.2011

(ABl. EU L 91/1 vom 6.4.2011), in Kraft getreten am 01.05.2013.

Rechtsprechung zu Art. 136 AEUV

Art. 136 AEUV - dejure.org https://dejure.org/gesetze/AEUV/136.html

1 von 3 31.01.2018 10:46



10.05.2010 07:09 UhrEinigung am Montagmorgen

EU spannt 750-Milliarden-Euro Rettungsschirm

Die Europäische Union hat zur Rettung kriselnder Euro-Mitglieder vor dem Staatsbankrott einen beispiellosen

Rettungsschirm gespannt. Insgesamt 750 Milliarden Euro Kredite könnten im Notfall fließen, geknüpft an strenge

Bedingungen zur Haushaltssanierung.

 Nach gut zwölfstündigen Verhandlungen beschlossen die EU-Finanzminister am frühen Montagmorgen in Brüssel den

Hilfsmechanismus, von dem gut ein Drittel vom Internationalen Währungsfonds (IWF) stammt. „Das zeigt, dass wir den Euro

verteidigen werden, koste es, was es wolle“, sagte Währungskommissar Olli Rehn. „Es gibt ganz klar ein systemisches Risiko

und eine Bedrohung für die finanzielle Stabilität von Eurozone und EU, es handelt sich nicht nur um eine Attacke auf einzelne

Länder.“

Die EU will mit diesem einmaligen Schritt das Vertrauen in den angeschlagenen Euro stärken und gerüstet sein, sollte die

griechische Schuldenkrise auf andere Euro-Länder wie Spanien oder Portugal überschwappen. Beide Länder sagten einen

strikteren Sparkurs zu, über den sie am 18. Mai berichten wollten.

Das Hilfssystem der EU ist gestützt auf vier Säulen: Bis zu 60 Milliarden Euro Kredite sollen von der EU-Kommission kommen,

ähnlich der Zahlungsbilanzhilfen für schwächelnde Nicht-Euro-Länder wie Ungarn, Lettland und Rumänien.

Sollten die 60 Milliarden Euro nicht ausreichen, kommen dazu bilaterale Garantien der Euro-Staaten von insgesamt bis zu 440

Milliarden Euro. Bis zu 123,2 Milliarden Euro kämen von Deutschland, würde der gleiche Verteilungsschlüssel wie zur Rettung

Griechenlands angewandt. Deutschland habe stundenlang auf bilateralen Krediten beharrt und dem System der Garantien erst

zugestimmt, als die Gründung einer eigenen Zweckgesellschaft beschlossen wurde.

Die genaue Ausgestaltung dieser Zweckgesellschaft („Special Purpose Vehicle“) werde noch „in den nächsten Tagen“

festgezurrt, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Damit soll auch die so genannte „No-Bailout-Klausel“ (in etwa:

„Kein-Herauskaufen“) im EU-Vertrag umgangen werden, die es verbietet, dass ein Euro-Land für die Schulden eines anderen

einstehen darf. Zusätzlich zu den 500 Milliarden Euro der Europäer kommen nochmals bis zu 250 Milliarden Euro vom IWF.

Der IWF ist bereits mit 30 Milliarden Euro Krediten für den schwer angeschlagenen Schuldensünder Griechenland mit im Boot.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) teilte noch in der Nacht mit, einen Beitrag leisten zu wollen und auf den

Finanzmärkten wo nötig zu intervenieren.

Die von der Kommission zuvor vorgeschlagenen Garantien der Euro-Länder für von der Kommission für das jeweilige

Schuldenland aufgenommene Kredite seien von Deutschland und den Niederlanden abgelehnt worden, sagten Diplomaten.

Die beiden Länder hätten sich gegen die zentrale Stellung der Brüsseler EU-Behörde bei der Rettungsaktion gewehrt. Die

Kommission hätte mit ihrer guten Bonität die Kredite zinsgünstig aufgenommen, von Euro-Staaten verbürgen lassen und dann

an Krisenstaaten mit Aufschlag weitergereicht.

De Maizière verteidigte die deutsche Haltung. „Garantien gelten auf den ersten Blick als vielleicht nicht so gewichtig wie

Kredite“, sagte er, „Aber Garantien aufgenommen durch die Europäische Union (...) wären der Einstieg in eine Transfer-Union

geworden und das hätten wir nicht mitgemacht.“    De Maizière vertrat in Brüssel den erkrankten Bundesfinanzminister

Wolfgang Schäuble, der am Abend wegen einer Medikamenten-Unverträglichkeit in einer Brüsseler Krankenhaus gebracht

worden war. Es gehe Schäuble „sehr viel besser“, sagte de Maizière.

Der seit einem Attentat im Rollstuhl sitzende Schäuble hat sich nach einer Routine-Operation vor Ostern nicht vollständig

erholt. Dem 67-Jährigen ging es am Abend zwar verhältnismäßig gut, er sollte dennoch über Nacht zur Beobachtung in der

Klinik bleiben.

Ebenfalls am Sonntag telefonierte US-Präsident Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die danach die

zuständigen Bundesminister zu einer Sitzung im Kanzleramt zusammenrief. Nach dem rund einstündigen Treffen wollte sich

keiner der Teilnehmer äußern.

Beobachter werfen Deutschland seit Wochen einen Verzögerungskurs vor. Der Euro ist wegen der griechischen Schuldenkrise

massiv unter Druck geraten und hat gegenüber dem Dollar erheblich an Wert eingebüßt.

Erst am Freitag hatten die EU-Staats- und Regierungschefs ein einmaliges, 110 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für

Griechenland beschlossen, um das Land vor der Pleite zu retten. (dpa)

Mehr Politik? Jetzt E-Paper testen + 50 % sparen!
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22.01.2018 22:40 UhrEuro-Finanzminister

Athen erhält weitere 6,7 Milliarden Euro

6,7 Milliarden Euro bekommt Griechenland als weitere Hilfe. Das beschlossen die Euro-Finanzminister am

Montag.

Der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno (l), und EZB-Präsident Mario Draghi am Montag in Brüssel. FOTO: GEERT VANDEN

WIJNGAERT/AP/DPA

Die Euro-Finanzminister haben weiteren Hilfsmilliarden für das hoch verschuldete Griechenland zugestimmt. Das Land habe

nahezu alle bis hierher vereinbarten Spar- und Reformmaßnahmen umgesetzt, erklärte der neue Eurogruppen-Vorsitzende

Mario Centeno nach dem Treffen der Finanzminister des gemeinsamen Währungsgebiets am Montagabend in Brüssel. Unter

der Voraussetzung, dass die letzten Schritte noch vollzogen werden, sollten demnach ab Februar rund 6,7 Milliarden Euro

bereitgestellt werden. Damit sollten unter anderem ausstehende Rückstände beglichen werden. Außerdem sollten Finanzpuffer

für Athens Rückkehr an die Märkte aufgebaut werden.

Griechenland ist seit 2010 auf internationale Finanzhilfen angewiesen. Im Gegenzug muss das Land zahlreiche

einschneidende Spar- und Reformmaßnahmen umsetzen. Im derzeit laufenden dritten Hilfsprogramm stehen bis 20. August

2018 bis zu 86 Milliarden Euro bereit. Das Wirtschaftswachstum hatte zuletzt wieder leicht angezogen, Experten gehen davon

aus, dass Griechenland nicht die gesamte Kreditsumme benötigen wird.

Athen hatte zahlreichen Reformen zugestimmt

Das Parlament in Athen hatte zuletzt ein großes Bündel an Reformen gebilligt. Unter anderem ist darin eine Einschränkung

des Streikrechts vorgesehen. Die Euro-Finanzminister mahnten Griechenland nun, vor allem bei den Privatisierungen weiter

Tempo zu machen. Athen peilte zuletzt an, nach der Verpachtung der zwei größten Häfen Piräus und Thessaloniki weitere

wichtige Hafenanlagen zu privatisieren. Trotz der jahrelangen Reformbemühungen weist Griechenland nach wie vor mit rund

180 Prozent der Wirtschaftsleistung die mit Abstand höchste Verschuldung der Euro-Staaten auf.

In den kommenden Monaten dürfte vor allem die Frage nach einem reibungslosen Ende des griechischen Hilfsprogramms im

August in den Mittelpunkt rücken. Nach dessen Abschluss will das Land wieder auf eigenen Beinen stehen und sich selbst

finanzieren können. In diesem Zusammenhang dürfte auch die Debatte um mögliche Schuldenerleichterungen noch einmal an

Bedeutung gewinnen.

Mehr zum Thema

„2018 wird für Griechenland ein entscheidendes Jahr werden“, meinte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Die lange

Zeit der Abhängigkeit von Finanzhilfen nähere sich dem Ende. „Die griechische Wirtschaft ist jetzt widerstandsfähiger.“ (dpa)

Mehr Wirtschaft? Jetzt E-Paper testen + 50 % sparen!

Mário Centeno

Euro-Gruppenchef dringt auf schnelle Reform der Euro-Zone

Von Carla Neuhaus

Euro-Finanzminister: Athen erhält weitere 6,7 Milliarden Euro - Wirtscha... http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/euro-finanzminister-athen-erhaelt-...
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Deutscher Bundestag Drucksache 18/5780 

18. Wahlperiode 17.08.2015 

 
 

Antrag 

des Bundesministeriums der Finanzen 

Stabilitätshilfe zugunsten Griechenlands  

hier: Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages,  
der Hellenischen Republik Stabilitätshilfe in Form einer Finanzhilfefazilität zu  
gewähren sowie zur Vereinbarung über ein Memorandum of Understanding  
zwischen der Hellenischen Republik und dem Europäischen  
Stabilitätsmechanismus (ESM)  
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Der Bundestag wolle beschließen: 

Das Bundesministerium der Finanzen beantragt mit diesem Schreiben die Zustim-
mung des Deutschen Bundestages 

1. gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 des ESM-Finanzierungsgesetzes (ESMFinG), 
eine Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität mit Griechenland nach Arti-
kel 13 Absatz 3 Satz 3 ESM-Vertrag anzunehmen sowie einem entsprechenden 
Memorandum of Understanding nach Artikel 13 Absatz 4 ESM-Vertrag zuzu-
stimmen; 

2. der Auszahlung der ersten Tranche der Finanzhilfe an Griechenland in Höhe von 
26 Mrd. Euro zuzustimmen. 

Ein zustimmender Beschluss des Deutschen Bundestages zu diesem Antrag würde 
es dem Vertreter der Bundesregierung im Gouverneursrat des ESM ermöglichen, 
dem in Anlage 6 beigefügten Vorschlag des Geschäftsführenden Direktors des ESM 
für eine Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität zwischen Griechenland und dem 
ESM nach Artikel 13 Absatz 3 Satz 3 ESM-Vertrag sowie dem in Anlage 2 beige-
fügten Memorandum of Understanding nach Artikel 13 Absatz 4 ESM-Vertrag, kon-
kretisiert bzw. ergänzt durch die Eurogruppenerklärung in Anlage 1, zuzustimmen. 
Darüber hinaus würde ein zustimmender Beschluss des Deutschen Bundestages zu 
dem o. g. Antrag den Vertreter der Bundesregierung im Direktorium des ESM er-
mächtigen, dem in Anlage 7 beigefügten Entwurf für eine Vereinbarung über eine 
Finanzhilfefazilität sowie der Auszahlung der ersten Tranche der Finanzhilfe an 
Griechenland in Höhe von 26 Mrd. Euro auf Basis der in Anlage 8 beigefügten Kon-
ditionen zuzustimmen. 

Die Beschlussfassung des ESM-Gouverneursrats und des ESM-Direktoriums ist der-
zeit für den 19. August 2015, 19:00 Uhr, vorgesehen.  

 

Begründung 

Mit Zustimmung des Deutschen Bundestages mit seinem Beschluss vom 
17. Juli 2015 wurde den europäischen Institutionen zusammen mit dem IWF ein 
Mandat erteilt, mit Griechenland eine Vereinbarung für eine spezifische wirtschaft-
liche Konditionalität (Memorandum of Understanding) zu einem neuen makroöko-
nomischen Anpassungsprogramm auszuhandeln.  

Die Verhandlungen hierzu wurden am 11. August 2015 abgeschlossen. Die Finanz-
ministerinnen und Finanzminister der Eurozone (Eurogruppe) haben den ausgehan-
delten Entwurf einer Vereinbarung zwischen Griechenland und den europäischen 
Institutionen bei ihrem Treffen am 14. August 2015 geprüft und durch eine Erklä-
rung konkretisiert bzw. ergänzt. Die damit erzielte Vereinbarung entspricht den Zie-
len und Eckpunkten, die die Staats- und Regierungschefs der Eurozone auf dem Eu-
rogipfel am 12. Juli 2015 als Voraussetzungen für ein neues, drittes Programm for-
muliert haben und die Grundlage des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 
17. Juli 2015 waren. Diese Vereinbarung bildet einen umfassenden Rahmen, um die 
griechische Wirtschaft auf einen tragfähigen Pfad führen zu können.  

Die Eurogruppe ist bei ihrem Treffen am 14. August 2015 übereingekommen, dass 
auf Basis des Verhandlungsergebnisses sowie der in der Eurogruppe erzielten Über-
einkunft alle notwendigen Voraussetzungen vorliegen, um den nationalen Parlamen-
ten vorzuschlagen, einer Vereinbarung mit Griechenland über ein neues Programm 
des ESM zuzustimmen (vgl. Anlage 1 und Anlage 1 a). Die Bundesregierung teilt 
die Bewertung der Eurogruppe, darunter die Einschätzung, dass das weitere Enga-
gement des IWF für unabdingbar erachtet wird.  
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Im Einzelnen:  

a) Vereinbarte Konditionalität (Memorandum of Understanding)  

Die zwischen Griechenland und den Institutionen vereinbarte Konditionalität wurde 
in einem Memorandum of Understanding festgelegt (vgl. Anlage 2 und Anlage 2 a). 
Die Ziele des im Memorandum of Understanding festgelegten Maßnahmenpakets 
sind die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, die Wah-
rung der Finanzstabilität, die Förderung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Be-
schäftigung und Investitionen sowie die Reform der öffentlichen Verwaltung. Um 
diese Ziele zu erreichen, basiert das makroökonomische Anpassungsprogramm – 
nach den Vorgaben des Eurogipfels vom 12. Juli 2015 – auf Reformvorhaben zur 
Konsolidierung des Staatshaushalts, zur Absicherung der Finanzstabilität, zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Steigerung der Effizienz der öffentli-
chen Verwaltung.  

Für den griechischen Staatshaushalt wird dabei ein Ziel für den Primärsaldo (Haus-
haltssaldo ohne Zinsaufwendungen) von -0,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) im Jahr 2015, +0,5 Prozent des BIP im Jahr 2016, +1,75 Prozent des BIP im 
Jahr 2017 und +3,5 Prozent des BIP ab dem Jahr 2018 verankert.  

Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Eurozone haben ergänzend zu der 
im Memorandum of Understanding vereinbarten Konditionalität hervorgehoben und 
vereinbart:  

 Im Bankensektor wird infolge der Ergebnisse des geplanten Stresstests und der 
Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte im Falle von erforderlichen Re-
kapitalisierungen das Instrument zur Beteiligung von vorrangigen Anleihegläu-
bigern („bail in“) angewendet, während die Heranziehung von Einlagen ausge-
schlossen bleiben soll.  

 Für den Bereich der Strukturreformen wird betont, dass die vereinbarte Kondi-
tionalität entsprechend den Forderungen des IWF (vgl. Anlage 9 und Anlage 9 a) 
insbesondere in den Bereichen Pensionsreformen und Stärkung des Finanzsek-
tors prioritär und in Abstimmung mit den drei Institutionen weiter ausgearbeitet 
und konkretisiert werden muss.  

 Eine signifikant gestärkte Privatisierungsstrategie soll ein wichtiger Eckpunkt 
des Programms werden. Über die Vereinbarung im Memorandum of Under-
standing hinaus erwartet die Eurogruppe von der griechischen Regierung, dass 
bis zum Ende des Jahres 2015 ein unabhängiger Privatisierungsfonds unter der 
Aufsicht der relevanten europäischen Institutionen gegründet wird. Der Plan 
hierzu soll bis Ende Oktober 2015 von der griechischen Regierung gebilligt wer-
den. Die Gesetzgebung hierzu wird mit den europäischen Institutionen abge-
stimmt. Die Aufgabe des Fonds wird sein, werthaltige Vermögenswerte wäh-
rend der Laufzeit des Programms in den Fonds zu transferieren, um diese im 
Wert zu entwickeln und anschließend zu privatisieren und dadurch zur Schul-
denreduzierung beizutragen. Die Werthaltigkeit des Fonds wird damit durch die 
Anteile am rekapitalisierten Bankensektor gestärkt. Dies dient zugleich der Ver-
besserung der „Governance“ im Bankensektor. 

b) Umsetzung von Vorabmaßnahmen (Prior Actions) 

Das Memorandum of Understanding enthält eine Reihe von Prior Actions, die von 
Griechenland vor Freigabe der ersten Tranche zu beschließen waren. Diese beinhal-
ten Maßnahmen in den Bereichen Haushalt, Steuerverwaltung, Renten, Gesundheit, 
Wettbewerb auf den Produktmärkten (inklusive Energiemärkte), regulierte Berufe 
und Insolvenzverfahren sowie die Rücknahme einiger von der griechischen Regie-
rung einseitig umgesetzter Maßnahmen, die den bisherigen Programmzielen zuwi-
derliefen. Die Eurogruppe hat sich die positive Bewertung der Umsetzung der Prior 
Actions durch Institutionen zu eigen gemacht (vgl. Anlagen 3 und 3 a). Damit wird 
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ein wichtiger Beitrag für den schrittweisen Wiederaufbau von Vertrauen geleistet. 
Die griechische Regierung hat sich verpflichtet, bis September Folgemaßnahmen zu 
den Prior Actions vorzunehmen, einschließlich der Insolvenzordnung für Haushalte 
entsprechend den Vereinbarungen mit den Institutionen.  

c) Schuldentragfähigkeit 

Für die Tragfähigkeit der griechischen Staatsverschuldung wird in dem Bericht (vgl. 
Anlage 4 und Anlage 4 a) der Europäischen Kommission im Benehmen mit der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) festgehalten, dass seit Ende des letzten Jahres erheb-
lich nachlassende Reformbemühungen und Rücknahmen früherer Reformen sowie 
ein allgemeines Klima der Unsicherheit zu einer deutlichen Verschlechterung des 
Wirtschaftswachstums und der Haushaltslage und somit der Schuldentragfähigkeit 
geführt haben.  

Vor diesem Hintergrund prognostiziert die Europäische Kommission in einem Ba-
sisszenario, dass der Schuldenstand Griechenlands von 196 Prozent des BIP im Jahr 
2015 auf 201 Prozent im Jahr 2016 steigt und danach auf 175 Prozent im Jahr 2020 
und 160 Prozent im Jahr 2022 fällt. In einem Risikoszenario geht die Europäische 
Kommission von einem Schuldenstand von 199 Prozent im Jahr 2015, 207 Prozent 
im Jahr 2016, 186 Prozent im Jahr 2020 und 174 Prozent des BIP im Jahr 2022 aus. 
Die aus der vorliegenden Analyse hervorgehende hohe Schuldenquote und der Brut-
tofinanzierungsbedarf geben laut Europäischer Kommission Anlass zu ernsthafter 
Besorgnis im Hinblick über die Tragfähigkeit der griechischen Staatsverschuldung. 

Die Europäische Kommission unterstreicht daher die Bedeutung eines weitreichen-
den und glaubwürdigen Reformprogramms und eines klaren Bekenntnisses zur Re-
formverantwortung seitens der griechischen Regierung für die Verbesserung der 
Schuldentragfähigkeit. Zudem erklärt die Europäische Kommission, dass der ver-
schlechterten Schuldentragfähigkeit zusätzlich durch Maßnahmen zur Schuldener-
leichterung, die unter angemessenen Auflagen gewährt würden, Rechnung getragen 
werden sollte. Nach Analyse der Europäischen Kommission würde es eine angemes-
sene Kombination von schuldenerleichternden Maßnahmen (z. B. Verlängerung der 
Laufzeiten und der tilgungsfreien Zeiten) ermöglichen, dass die griechischen Staats-
schulden in Bezug auf den Bruttofinanzierungsbedarf wieder ein tragfähiges Niveau 
erreichten, ohne dass ein nominaler Schuldenschnitt erforderlich wäre, sofern das 
Reformprogramm glaubwürdig umgesetzt würde. 

Der IWF hat in seiner Erklärung (Anlage 9 und Anlage 9 a) darauf hingewiesen, dass 
die Schuldentragfähigkeit Griechenlands zurzeit nicht gegeben sei und aus seiner 
Sicht nur über erhebliche Schuldenerleichterungen hergestellt werden könne. 

Entsprechend den Vorgaben des Eurogipfels vom 12. Juli 2015 steht die Eurogruppe 
daher nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Programmüberprüfung bereit, 
falls notwendig, mögliche zusätzliche Maßnahmen zu erwägen, um den Bruttofi-
nanzbedarf Griechenlands auf einem tragfähigen Niveau zu halten. Ein nominaler 
Schuldenschnitt bleibt dabei ausgeschlossen. Diese Maßnahmen stünden unter dem 
Vorbehalt einer vollständigen Programmumsetzung.  

d) Finanzierungsbedarf, Umfang der Finanzhilfe und Konditionen des Dar-

lehens  

Der noch nicht gedeckte Finanzierungsbedarf Griechenlands in der Programmperi-
ode (August 2015 bis August 2018) wird nach Schätzung der vier Institutionen Eu-
ropäische Kommission, EZB, IWF und ESM bis zu 86 Mrd. Euro betragen (vgl. 
Anlage 5 und Anlage 5 a). Hiervon werden rd. 54,1 Mrd. Euro für den Schulden-
dienst, rd. 7 Mrd. Euro für den Abbau von Zahlungsrückständen, 7,6 Mrd. Euro zum 
Aufbau von Reserven und bis zu 25 Mrd. Euro für die Rekapitalisierung von Banken 
benötigt. Bedarfsmindernd sind nach Schätzung der Institutionen im Zeitraum bis 
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Auf Arbeitsebene vereinbarter Entwurf - 11. August 2015

Griechenland

Memorandum of Understanding für ein dreijähriges ESM-Programm

1. Ausblick und Strategie

Griechenland hat seine europäischen Partner um Unterstützung ersucht, um zu

nachhaltigem Wachstum zurückzukehren, Arbeitsplätze zu schaffen, Ungleichheiten

abzubauen und die Risiken für seine eigene und die Finanzstabilität des

Euro-Währungsgebiets aktiv anzugehen. Dieses Memorandum of Understanding (MoU)

wurde anlässlich eines Ersuchens um Stabilitätshilfe in Form eines Darlehens mit einem

Bereitstellungszeitraum von drei Jahren der Hellenischen Republik an den Vorsitz des

Gouverneursrats des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) vom 8. Juli 2015

ausgearbeitet. In Übereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 3 ESM-Vertrag sind in ihm die

Auflagen im Einzelnen aufgeführt, die mit der den Zeitraum 2015 bis 2018 abdeckenden

Finanzhilfefazilität verbunden sind. Die Auflagen werden vierteljährlich aktualisiert, wobei die

im vorangegangenen Vierteljahr erzielten Reformfortschritte berücksichtigt werden. In jeder

Überprüfung werden die konkreten politischen Maßnahmen und anderen Instrumente zur

Verwirklichung der hier skizzierten allgemeinen Ziele in allen Einzelheiten und mit Zeitplan

umfassend präzisiert.

Notwendige Vorbedingung für den Erfolg ist die Identifikation der griechischen

Behörden mit dem Programm der Reformagenda. Die Regierung ist daher bereit, die

Maßnahmen zu ergreifen, die im Falle geänderter Umstände hierfür gegebenenfalls

erforderlich werden. Die Regierung verpflichtet sich, alle zur Verwirklichung der Ziele des

Memorandum of Understanding erheblichen Maßnahmen mit der Europäischen

Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds zu

beraten und zu vereinbaren, bevor sie ausgearbeitet und rechtsgültig verabschiedet werden.

In der Konsolidierungsstrategie wurde der Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit und

Fairness innerhalb der und zwischen den Generationen Rechnung getragen.

Fiskalische Zwänge haben schwierige Entscheidungen erforderlich gemacht. Daher ist es

wichtig, dass die Last der Anpassung von allen Teilen der Gesellschaft getragen und die

finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigt wird. Der Schwerpunkt wurde auf Maßnahmen

zur Bekämpfung der Steuervermeidung, des Steuerbetrugs und der strategischen

Säumigkeit gelegt, da durch diese Praktiken ehrliche Bürger und Unternehmen belastet

werden, die ihre Steuern und Darlehen fristgerecht zahlen. Mit Produktmarktreformen sollen

die Gewinne unterbunden werden, die Gruppen mit althergebrachten Ansprüchen zufließen,

denn durch höhere Preise unterminieren diese das verfügbare Einkommen von

Verbrauchern und schaden der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Bei den

Rentenreformen liegt der Fokus auf Maßnahmen zur Beseitigung von Befreiungen und
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Abschaffung der Frühverrentung. Die Behörden werden in enger Zusammenarbeit mit den

europäischen Partnern Maßnahmen zur Schaffung von 50.000 neuen Arbeitsplätzen

insbesondere für Langzeitarbeitslose einleiten, um die Menschen wieder in Arbeit zu bringen

und die Zementierung von Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Eine gerechtere

Gesellschaft setzt voraus, dass Griechenland die Struktur seines Sozialsystems verbessert,

so dass ein echtes soziales Sicherungssystem vorhanden ist, das die knappen Mittel denen

zukommen lässt, die sie am dringendsten benötigen. Die Behörden beabsichtigen,

verfügbare technische Hilfe internationaler Organisationen bei Maßnahmen in Anspruch zu

nehmen, mit denen alle (auch die unversicherten Personen) Zugang zur

Gesundheitsversorgung erhalten, und ein Basissystem der sozialen Sicherung in Form

eines garantierten Mindesteinkommens (Guaranteed Minimum Income; GMI) einzuführen.

Die Umsetzung der Reformagenda wird die Grundlage für eine nachhaltige Erholung

schaffen und die Maßnahmen sind vier Säulen zuzuordnen:

Wiederherstellung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen (Abschnitt 2).

Griechenland strebt einen mittelfristigen Primärüberschuss von 3,5 % des BIP an,

der erzielt werden soll mit einer Kombination aus unmittelbaren parametrischen

Haushaltsreformen, auch betreffend sein Umsatzsteuer- und Rentensystem, die

durch ein ehrgeiziges Programm zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit und der

öffentlichen Haushaltsführung sowie zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung

unterstützt werden, wobei ein angemessener Schutz von Randgruppen

sichergestellt wird.

Sicherung der Finanzstabilität (Abschnitt 3). Griechenland wird unverzüglich

Schritte bezüglich der notleidenden Kredite (Non-Performing Loans; NPLs)

unternehmen. Ein Verfahren der Banken-Rekapitalisierung, das von

Begleitmaßnahmen zur Stärkung der Governance des Hellenischen

Finanzstabilisierungsfonds (Hellenic Financial Stability Fund; HFSF) sowie von

Banken flankiert ist, sollte vor Ende 2015 abgeschlossen sein.

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionstätigkeit (Abschnitt 4):

Griechenland wird ein breites Spektrum an Reformen in den Arbeits- und

Produktmärkten (einschließlich des Energiemarkts) ausarbeiten und umsetzen, die

nicht nur die EU-Vorgaben uneingeschränkt erfüllen, sondern auch das Erreichen

europäischer bewährter Verfahren zum Ziel haben. Ein ambitioniertes

Privatisierungsprogramm und Maßnahmen zur Investitionsförderung sind

vorgesehen.

Ein moderner Staat und eine moderne öffentliche Verwaltung (Abschnitt 5) sollten

ein zentraler Schwerpunkt des Programms ein. Besondere Aufmerksamkeit sollte

darauf gelegt werden, die Effizienz des öffentlichen Sektors bei der Bereitstellung

unentbehrlicher öffentlicher Güter und Dienste zu steigern. Maßnahmen werden

ergriffen, um die Effizienz des Rechtssystems zu verbessern und die

Korruptionsbekämpfung auszubauen. Durch Reformen werden die institutionelle

und die operationelle Unabhängigkeit wichtiger Institutionen, wie beispielsweise

der Finanzverwaltung und der Statistikbehörde ELSTAT, gestärkt.
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Notwendige Vorbedingung für den Erfolg ist die tragfähige Umsetzung vereinbarter

Maßnahmen über viele Jahre hinweg. Hierzu ist politischer Wille erforderlich, aber auch

die fachliche Fähigkeit der griechischen Verwaltung zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Die

Behörden haben sich verpflichtet, die verfügbare technische Hilfe umfassend zu nutzen, die

auf europäischer Seite vom neuen Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen

(Structural Reform Support Service; SRSS) der Europäischen Kommission koordiniert wird.

Technische Hilfe steht bereits für einige zentrale Reformzusagen bereit, darunter die

Steuerpolitik, die Reform der Steuerverwaltung, die Überprüfung der Sozialfürsorge und die

Modernisierung des Rechtssystems. Die Behörden sind bestrebt, bereits vorhandene

Projekte für technische Hilfe rasch auszubauen, um Reformen zu unterstützen wie die

OECD-Wettbewerbsbewertung, die Weltbank-Investmentlizenzierung (World Bank

investment licensing), das Gesundheitswesen, die Überarbeitung der Einkommensteuer, die

Unabhängigkeit der Steuerbehörden, den Abgleich und die Beitreibung von

Sozialversicherungs- und Steuerschulden und die Reform der öffentlichen Verwaltung. In

Betracht kommt zudem die Einrichtung von Projekten für technische Hilfe in Bereichen wie

Energiepolitik, Arbeitsmarktmaßnahmen, darunter das Vorgehen gegen nicht angemeldete

Erwerbstätigkeit, und Kodifizierung der griechischen Gesetzessammlung. Die griechischen

Behörden werden bis Ende September 2015 einen mittelfristigen Plan für technische Hilfe

mit der Europäischen Kommission fertigstellen.

Griechenland muss auf die vereinbarte Konsolidierungsstrategie aufbauen und eine

echte Wachstumsstrategie entwickeln, mit der Griechenland sich identifiziert und die

unter griechischer Führung steht. Hierbei sollte den in diesem MoU enthaltenen

Reformen, maßgeblichen Initiativen der Europäischen Union, der

Partnerschaftsvereinbarung für die Umsetzung des einzelstaatlichen strategischen

Rahmenplans (National Strategic Reference Framework; NSRF) und anderen bewährten

Verfahren Rechnung getragen werden. Griechenland muss von den erheblichen Mitteln in

vollem Umfang profitieren, die der EU-Haushalt und die EIB zur Unterstützung von

Investitionen und Reformanstrengungen zur Verfügung stellen. Im Zeitraum 2007-2013

standen Griechenland Zuschüsse aus EU-Programmen in Höhe von 38 Mrd. EUR zu, und

es sollte von den derzeit verbleibenden Beträgen aus diesem Paket profitieren. Im Zeitraum

2014-2020 stehen Griechenland aus EU-Mitteln über 35 Mrd. EUR zu. Um eine möglichst

umfassende Inanspruchnahme zu erzielen, wird der Investitionsplan für Europa der

Europäischen Kommission eine zusätzliche Investitionsquelle sowie technische Hilfe für

öffentliche und private Investoren zwecks Ermittlung, Förderung und Entwicklung

hochwertiger und durchführbarer Finanzierungsprojekte bereitstellen. Die griechischen

Behörden können technische Hilfe zur Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie

anfordern, die unter anderem auf die Schaffung eines attraktiveren Geschäftsumfelds, die

Verbesserung des Bildungssystems und den Ausbau des Humankapitals durch berufliche

Aus- und Weiterbildung, die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie von

Innovation zielen könnte. Hilfreich könnte zudem die Ausarbeitung sektoraler Prioritäten in

Bereichen wie Tourismus, Transport und Logistik sowie Agrikultur sein. Die Behörden

streben die Fertigstellung der Wachstumsstrategie bis März 2016 in Zusammenarbeit mit

den Sozialpartnern, Wissenschaftlern und internationalen Organisationen an. Mit der

Strategie sollte zudem die Notwendigkeit der Koordinierung der ehrgeizigen Reformagenda,

der Stärkung des vorhandenen Generalsekretariats für Koordinierung und gegebenenfalls

der Einbindung von Organisationen, die den Privatsektor repräsentieren, angegangen

werden.
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 Gesetzentwurf
 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur
 Stabilisierung des Finanzmarktes
 (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  seit  einem  Jahr  bestehenden  Spannungen  auf  den  Finanzmärkten  haben  sich
 in  den  letzten  Wochen  dramatisch  verschärft  und  zu  weltweiten  Turbulenzen  ge-
 führt.  Deutschland  konnte  sich  diesen  internationalen  Entwicklungen  nicht  ent-
 ziehen,  auch  der  deutsche  Finanzmarkt  steht  daher  unter  Druck.  Direkte  Effekte
 der  Krise  und  das  schwierige  Marktumfeld  führen  zu  einer  angespannten  Liqui-
 ditätslage.  Die  Unsicherheit  der  Marktteilnehmer  ist  groß,  die  Vertrauenskrise
 stellt sich als äußerst hartnäckig dar.

 Ziel  des  Gesetzentwurfs  ist  es,  durch  ein  Maßnahmenpaket  ein  tragfähiges
 Instrumentarium  zu  schaffen,  um  die  bestehenden  Liquiditätsengpässe  zeitnah
 zu überwinden und die Stabilität des deutschen Finanzmarktes zu stärken.

 B.  Lösung

 Der  Gesetzentwurf  sieht  die  Errichtung  eines  nichtrechtsfähigen  Sondervermö-
 gens „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ vor.

 Die  näheren  Einzelheiten  hinsichtlich  der  Verwaltung  des  Sondervermögens  und
 der  entsprechenden  Rahmenbedingungen  werden  unbürokratisch  und  flexibel  in
 einer begleitenden Rechtsverordnung der Bundesregierung näher konkretisiert.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Zunächst  entstehen  keine  Haushaltsausgaben.  Die  Kreditaufnahme  zur  Refinan-
 zierung  des  Fonds  führt  zu  einer  höheren  Verschuldung.  Da  der  Fonds  Beteili-
 gungen  an  Unternehmen  des  Finanzsektors  erwerben  kann  und  Garantieprämien
 erhebt, dürften die Belastungen der öffentlichen Haushalte begrenzt bleiben.

 2.  Vollzugsaufwand

 Es  entstehen  Kosten  für  die  Verwaltung  des  Fonds  durch  die  Deutsche  Bundes-
 bank, die derzeit noch nicht bezifferbar sind.
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E.  Sonstige Kosten

 Die  begrenzte  Erhöhung  der  Kreditaufnahme  für  den  Fonds  hat  keinen  spürba-
 ren  Zinseffekt.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  die  Verbrau-
 cherpreise,  sind  nicht  zu  erwarten.  Kosten  für  die  Wirtschaft  entstehen,  wenn  in-
 ländische  Unternehmen  des  Finanzsektors  von  den  Hilfsangeboten  des  Bundes
 Gebrauch  machen  und  hierfür  ein  Entgelt  zu  entrichten  haben.  Insbesondere  für
 Unternehmen  des  Finanzsektors  bedeuten  die  Maßnahmen  zur  Stabilisierung
 des Finanzmarktes jedoch im Ergebnis eine massive Entlastung.

 F.  Bürokratiekosten

 Für  die  Unternehmen  werden  nur  geringe,  für  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  die
 Verwaltung  werden  keine  Informationspflichten  eingeführt,  vereinfacht  oder  ab-
 geschafft.
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur
 Stabilisierung des Finanzmarktes
 (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG)

 Vom …

 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarkt-
 stabilisierungsfonds

 (Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz –
 FMStFG)

 Inhaltsübersicht

 §  1  Errichtung des Fonds

 §  2  Zweck des Fonds

 §  3  Stellung im Rechtsverkehr

 §  4  Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen, Ver-
 waltung

 §  5  Vermögenstrennung, Bundeshaftung

 §  6  Rekapitalisierung

 §  7  Garantieermächtigung

 §  8  Risikoübernahme

 §  9  Kreditermächtigung

 §  10  Bedingungen für Stabilisierungsmaßnahmen

 §  11  Jahresrechnung

 §  12  Verwaltungskosten

 §  13  Befristung und Länderbeteiligung

 §  14  Steuern

 §  15  Sofortige Vollziehbarkeit

 §  16  Rechtsweg

 §  1
 Errichtung des Fonds

 Es  wird  ein  Fonds  des  Bundes  unter  der  Bezeichnung
 „Finanzmarktstabilisierungsfonds – FMS“ errichtet.

 §  2
 Zweck des Fonds

 (1)  Der  Fonds  dient  der  Stabilisierung  des  Finanzmarktes
 durch  Überwindung  von  Liquiditätsengpässen  und  durch
 Schaffung  der  Rahmenbedingungen  für  eine  Stärkung  der
 Eigenkapitalbasis  von  Instituten  im  Sinne  des  §  1  Abs.  1b
 des  Kreditwesengesetzes,  Versicherungsunternehmen  und
 Pensionsfonds  im  Sinne  des  §  1  Abs.  1  Nr.  1  und  2  des  Ver-
 sicherungsaufsichtsgesetzes,  Kapitalanlagegesellschaften  im
 Sinne  des  Investmentgesetzes  sowie  der  Betreiber  von  Wert-
 papier-  und  Terminbörsen  und  deren  jeweiligen  Mutterunter-
 nehmen,  soweit  diese  Finanzholding-Gesellschaften,  ge-
 mischte  Finanzholding-Gesellschaften  oder  beaufsichtigte
 Finanzkonglomeratsunternehmen  sind  und  die  vorgenannten
 Unternehmen  ihren  Sitz  im  Inland  haben  (Unternehmen  des
 Finanzsektors).

 (2)  Der  Fonds  ist  ein  Sondervermögen  im  Sinne  von  Arti-
 kel 110 Abs. 1 und Artikel 115 Abs. 2 des Grundgesetzes.

 §  3
 Stellung im Rechtsverkehr

 Der  Fonds  ist  nicht  rechtsfähig.  Er  kann  unter  seinem  Na-
 men  im  rechtsgeschäftlichen  Verkehr  handeln,  klagen  und
 verklagt  werden.  Der  allgemeine  Gerichtsstand  des  Fonds  ist
 Berlin.

 §  4
 Entscheidung über Stabilisierungsmaßnahmen;

 Verwaltung

 (1)  Über  vom  Fonds  gemäß  den  §§  6  bis  8  vorzunehmen-
 de  Stabilisierungsmaßnahmen  entscheidet  das  Bundesminis-
 terium  der  Finanzen  auf  Antrag  des  Unternehmens  des
 Finanzsektors  nach  pflichtgemäßem  Ermessen  unter  Be-
 rücksichtigung  der  Bedeutung  des  jeweils  von  der  Stabilisie-
 rungsmaßnahme  erfassten  Unternehmens  des  Finanzsektors
 für  die  Finanzmarktstabilität,  der  Dringlichkeit  und  des
 Grundsatzes  des  möglichst  effektiven  und  wirtschaftlichen
 Einsatzes  der  Mittel  des  Fonds.  Ein  Rechtsanspruch  auf
 Leistungen  des  Fonds  besteht  nicht.  Die  Verwaltung  des
 Fonds  obliegt  dem  Bundesministerium  der  Finanzen.  Die
 Leistungen  können  von  Bedingungen  und  Auflagen  abhän-
 gig gemacht werden.

 (2)  Die  Bundesregierung  kann  durch  Rechtsverordnung,
 die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  der  Deut-
 schen  Bundesbank  die  Entscheidung  über  Maßnahmen  nach
 diesem  Gesetz  und  die  Verwaltung  des  Fonds  übertragen.  In-
 soweit  unterliegt  die  Deutsche  Bundesbank  der  Rechts-  und
 Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen.

 (3)  Die  Richtlinien  für  die  Verwaltung  des  Fonds  be-
 stimmt  die  Bundesregierung  durch  Rechtsverordnung,  die
 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

 §  5
 Vermögenstrennung, Bundeshaftung

 Der  Fonds  ist  von  dem  übrigen  Vermögen  des  Bundes,
 seinen  Rechten  und  Verbindlichkeiten  zu  trennen.  Der  Bund
 haftet  unmittelbar  für  die  Verbindlichkeiten  des  Fonds;  die-
 ser  haftet  nicht  für  die  sonstigen  Verbindlichkeiten  des  Bun-
 des.

 §  6
 Rekapitalisierung

 (1)  Der  Fonds  kann  sich  an  der  Rekapitalisierung  von  Un-
 ternehmen  des  Finanzsektors  beteiligen,  insbesondere  gegen
 Leistung  einer  Einlage  Anteile  oder  stille  Beteiligungen  er-
 werben  und  sonstige  Bestandteile  der  Eigenmittel  dieser  Un-
 ternehmen,  einschließlich  solcher,  die  durch  Landesrecht  ge-
 schaffen werden, übernehmen.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  entscheidet  über
 die  Übernahme  und  Veräußerung  von  Beteiligungen  nach
 Absatz  1.  Eine  Beteiligung  durch  den  Fonds  soll  nur  dann  er-
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folgen,  wenn  ein  wichtiges  Interesse  des  Bundes  vorliegt
 und  der  vom  Bund  angestrebte  Zweck  sich  nicht  besser  und
 wirtschaftlicher  auf  andere  Weise  erreichen  lässt.  Die  §§  65
 bis  69  der  Bundeshaushaltsordnung  finden  keine  Anwen-
 dung.

 (3)  Die  Bundesregierung  kann  durch  Rechtsverordnung,
 die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  nähere
 Bestimmungen erlassen über

 1.  die  Gegenleistung  und  die  sonstigen  Bedingungen  der
 Rekapitalisierung,

 2.  Obergrenzen  für  die  Beteiligung  an  Eigenmittelbestand-
 teilen  von  einzelnen  Unternehmen  des  Finanzsektors  so-
 wie für bestimmte Arten von Eigenmittelbestandteilen,

 3.  die  Bedingungen,  unter  denen  der  Fonds  seine  Beteili-
 gung  an  den  Eigenmittelbestandteilen  wieder  veräußern
 kann, und

 4.  sonstige  Bedingungen,  die  zur  Sicherstellung  des  Zwe-
 ckes  dieses  Gesetzes  im  Rahmen  der  Rekapitalisierung
 nach Absatz 1 erforderlich sind.

 §  7
 Garantieermächtigung

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermäch-
 tigt,  für  den  Fonds  Garantien  bis  zur  Höhe  von  400  Milliar-
 den  Euro  für  ab  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  und  bis  zum
 31.  Dezember  2009  begebene  Schuldtitel  und  begründete
 Verbindlichkeiten  aus  Einlagen  von  Unternehmen  des
 Finanzsektors,  die  eine  Laufzeit  von  bis  zu  36  Monaten
 haben,  zu  übernehmen,  um  Liquiditätsengpässe  zu  beheben
 und  die  Refinanzierung  am  Kapitalmarkt  zu  unterstützen.
 Satz  1  gilt  entsprechend  für  die  Übernahme  von  Garantien
 für  Verbindlichkeiten  von  Zweckgesellschaften,  die  Risiko-
 positionen  eines  Unternehmens  des  Finanzsektors  übernom-
 men  haben.  Für  die  Übernahme  von  Garantien  ist  ein  Entgelt
 in angemessener Höhe im Jahr zu erheben.

 (2)  §  39  Abs.  2  und  3  der  Bundeshaushaltsordnung  finden
 keine Anwendung.

 (3)  Eine  Garantie  ist  auf  den  Höchstbetrag  der  entspre-
 chenden  Ermächtigung  in  der  Höhe  anzurechnen,  in  der  der
 Fonds  daraus  in  Anspruch  genommen  werden  kann.  Zinsen
 und  Kosten  sind  auf  den  jeweiligen  Ermächtigungsrahmen
 nur  anzurechnen,  soweit  dies  gesetzlich  bestimmt  ist  oder  bei
 der  Übernahme  ein  gemeinsamer  Haftungsbetrag  für  Haupt-
 verpflichtung,  Zinsen  und  Kosten  festgelegt  wird.  Soweit
 der  Fonds  in  den  Fällen  der  Garantieübernahme  nach  Absatz
 1  ohne  Inanspruchnahme  von  seiner  Haftung  frei  wird  oder
 Ersatz  für  erbrachte  Leistungen  erlangt  hat,  ist  eine  Garantie
 auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.

 (4)  Die  Bundesregierung  kann  durch  Rechtsverordnung,
 die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  nähere
 Bestimmungen erlassen über

 1.  die  Art  der  Garantie  und  der  Risiken,  die  durch  sie  abge-
 deckt werden können,

 2.  die  Eigenmittelausstattung,  die  durch  Maßnahmen  nach
 Absatz  1  begünstigte  Unternehmen  des  Finanzsektors
 mindestens aufweisen müssen,

 3.  die Berechnung und Anrechnung von Garantiebeträgen,

 4.  die  Gegenleistung  und  die  sonstigen  Bedingungen  der
 Garantie,

 5.  Obergrenzen  für  die  Übernahme  von  Garantien  für  Ver-
 bindlichkeiten  einzelner  Unternehmen  des  Finanzsektors
 sowie für bestimmte Arten von Garantien und

 6.  sonstige  Bedingungen,  die  zur  Sicherstellung  des  Zwe-
 ckes  dieses  Gesetzes  im  Rahmen  der  Garantieübernahme
 nach Absatz 1 erforderlich sind.

 §  8
 Risikoübernahme

 (1)  Der  Fonds  kann  von  Unternehmen  des  Finanzsektors
 vor  dem  13.  Oktober  2008  erworbene  Risikopositionen,  ins-
 besondere  Forderungen,  Wertpapiere,  derivative  Finanzin-
 strumente,  Rechte  und  Pflichten  aus  Kreditzusagen  oder  Ge-
 währleistungen  und  Beteiligungen,  jeweils  nebst  zugehöri-
 ger  Sicherheiten,  erwerben  oder  auf  andere  Weise  absichern.
 Dasselbe  gilt  gegenüber  Zweckgesellschaften,  die  Risiko-
 positionen  eines  Unternehmens  des  Finanzsektors  übernom-
 men haben.

 (2)  Die  Bundesregierung  kann  durch  Rechtsverordnung,
 die  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  nähere
 Bestimmungen erlassen über

 1.  die  Art  der  Risikopositionen,  die  erworben  oder  deren
 Risiken abgesichert werden können,

 2.  die  Art  des  Erwerbs  oder  der  Absicherung,  einschließlich
 der  dafür  geltenden  Bedingungen,  Zusicherungen  und
 Gegenleistungen,

 3.  Obergrenzen  für  die  Risikoübernahmen  bezogen  auf  ein-
 zelne  Unternehmen  des  Finanzsektors  und  ihre  verbunde-
 nen  Unternehmen  sowie  für  bestimmte  Arten  von  Risiko-
 positionen,

 4.  Rückkaufrechte  zugunsten  und  Rückkaufverpflichtungen
 zulasten  der  begünstigten  Unternehmen  des  Finanz-
 sektors  und  andere  geeignete  Formen  ihrer  Beteiligung
 an den von dem Fonds übernommenen Risiken und

 5.  sonstige  Bedingungen,  die  zur  Sicherstellung  des
 Zweckes  dieses  Gesetzes  im  Rahmen  der  Risikoübernah-
 me nach Absatz 1 erforderlich sind.

 §  9
 Kreditermächtigung

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermäch-
 tigt,  für  den  Fonds  zur  Deckung  von  Aufwendungen  und  von
 Maßnahmen  nach  den  §§  6  und  8  dieses  Gesetzes  Kredite  bis
 zur Höhe von 70 Milliarden Euro aufzunehmen.

 (2)  Dem  Kreditrahmen  nach  Absatz  1  wachsen  die  Beträ-
 ge aus getilgten Krediten wieder zu.

 (3)  Auf  die  Kreditermächtigung  ist  bei  Diskontpapieren
 der Nettobetrag anzurechnen.

 (4)  Unter  den  Voraussetzungen  des  §  37  Abs.  1  Satz  2  der
 Bundeshaushaltsordnung  kann  der  in  Absatz  1  festgelegte
 Ermächtigungsrahmen  mit  Einwilligung  des  Haushaltsaus-
 schusses  des  Deutschen  Bundestages  um  bis  zu  10  Milliar-
 den Euro überschritten werden.

 (5)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  ermäch-
 tigt,  für  den  Fonds  im  Falle  der  Inanspruchnahme  aus  einer
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Von einem Schuldenschnitt (manchmal auch Haircut oder harte Umschuldung) wird
gesprochen, wenn einem Schuldner - das können Unternehmen oder auch Staaten sein -
ein Teil seiner Schulden dauerhaft erlassen wird. Anders als bei einer Insolvenz verlieren
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Was sind EFSF und ESM?

Die EFSF (European Financial Stability Facility) wurde buchstäblich über Nacht geschaffen: Um die für

Montag, den 10.05.2010, erwartete Zahlungsunfähigkeit Griechenlands abzuwenden, wurde in der

Nacht von Sonntag auf Montag unter extremem Zeitdruck die Gründung dieser neuen Einrichtung

beschlossen. Rechtliche Grundlage ist ein Rahmenvertrag vom 07.06.2010. Vertragsparteien sind die

17 Staaten, in denen der Euro eingeführt ist. Der Vertrag ist bis zum 30.06.2013 befristet. In das

deutsche Recht wurde dieser Vertrag durch das StabMech-Gesetz umgesetzt. Die EFSF ist eine société

anonyme mit Sitz in Luxemburg, also eine privatrechtliche Gesellschaft. Diese eigentümliche

Konstruktion wurde gewählt, weil direkte Kredite und Bürgschaften eines Mitgliedstaates für einen

anderen nach Artikel 125 des Vertrages von Lissabon verboten sind.

Die EFSF nimmt am Kreditmarkt Darlehen von bis zu 440 Mrd. € auf und leitet sie an diejenigen

Staaten weiter, die für ihre Umschuldungen keine Gläubiger mehr finden. Derzeit sind dies

Griechenland, Portugal und Irland. Die Euro-Staaten bürgen für die EFSF, Deutschland in Höhe von

147,6 Mrd. € (120% des im StabMech-Gesetz genannten Betrages von 123 Mrd. €). Dieser Betrag ist

in der Staatsverschuldung von derzeit rund 2000 Mrd. € (2 Billionen €) nicht enthalten. Er würde

dazukommen, wenn die Schuldnerstaaten zahlungsunfähig werden.

Gegenwärtig behandelt der Bundestag eine Änderung des StabMechG. Die Bürgschaft Deutschlands soll

auf 253 Mrd. € erhöht werden (120% des im Änderungsantrag genannten Betrags von 211 Mrd. €).

Die EFSF ist Teil des Euro-Rettungsschirms. Dazu zählt noch der EFSM (European Financial Stability

Mechanism), ein EU-Fonds, der 60 Mrd. € bereitstellt. Außerdem gibt der Internationale

Währungsfonds 250 Mrd. €, und die Europäische Zentralbank kauft von Banken Darlehensforderungen

gegen derartige Länder.

Der ESM (European Stability Mechanism) soll EFSF und EFSM ab Anfang 2013 ersetzen.

Rechtsgrundlage ist wiederum ein Vertrag der 17 Staaten der Euro-Währungsunion. Dieser muss von

den 17 Parlamenten bestätigt ("ratifiziert") werden. Der ESM soll eine Dauereinrichtung werden.

Geplant ist eine Aufstockung des Finanzvolumens auf 700 Mrd. €. Die deutsche Haftungssumme soll

190 Mrd. € betragen. (Eine Erhöhung auf 120% wie im EFSF-Rahmenvertrag und im StabMechG ist im

ESM-Vertrag nicht bisher enthalten!) Einen Teilbetrag von 80 Mrd. € (Deutschland 21,7 Mrd. €) müssen

die Staaten beim ESM einzahlen. Dieser Betrag erhöht die aktuelle Staatsverschuldung sofort bei

Einzahlung.

Geplant ist außerdem eine Änderung des Vertrags von Lissabon, mit der ein "Mechanismus zur

Wahrung der Stabilität der Euro-Währungsunion" zugelassen wird.

Wie schon in den Maastricht-Regeln lebt der Geburtsfehler des Euro fort: Die Staaten haben eine

gemeinsame Währung, aber sie behalten die Hoheit über ihre nationalen Staatshaushalte.

Und wenn schon Griechenland "too big to fail" ist, wird man auch versuchen, Italien aufzufangen.

Aber was sollen 700 Mrd. € Kreditmittel bei einem Land ausrichten, das 1800 Mrd. € Schulden hat?

Es wird nicht bei den 190 Mrd. € für Deutschland bleiben.

Stand: 30. August 2011, ergänzt am 10.09.2011

Was sind EFSF und ESM? http://www.staatsverschuldung.de/2011-08-30.htm
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ABKÜRZUNGEN 

AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

AMC: Asset Management Company (Vermögensverwaltungsgesellschaft) 

AROP: Administrative Reform Operational Programme (Operationelles Programm 

"Verwaltungsreform") für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 

BIP: Bruttoinlandsprodukt 

BoG: Bank of Greece (Bank von Griechenland) 

EAP: Economic Adjustment Programme (Wirtschaftliches Anpassungsprogramm) 

EDP: Excessive Deficit Procedure (Verfahren bei einem übermäßigen Defizit) 

EEF: European Economic Forecasts (Europäische Wirtschaftsprognosen) 

EFSF: European Financial Stability Facility (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) 

EFSM: Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus 

EK: Europäische Kommission 

ENFIA-Steuer: Einheitliche Steuer auf Immobilienbesitz 

EPL: Employment protection legislation (Beschäftigungsschutzgesetzgebung) 

ESM: Europäischer Stabilitätsmechanismus 

ESVG: Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 

EuGH: Gerichtshof der Europäischen Union 

EZB: Europäische Zentralbank 

FDI: Foreign Direct Investment (Ausländische Direktinvestitionen) 

FG: Funding Gap (Finanzierungslücke) 
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GD ECFIN: Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission 

GLF: Greek loan facility (Darlehensfazilität für Griechenland) 

HFSF: Hellenic Financial Stability Fund (Griechischer Finanzstabilisierungsfonds) 

IWF: Internationaler Währungsfonds 

LFA: Loan facility agreement (Darlehensrahmenvereinbarung) 

MEFP: Memorandum of Economic and Financial Policies (Vereinbarung über Wirtschafts- 

und Finanzpolitik) 

MoU: Memorandum of Understanding  

NPL: Non-Performing Loans (Notleidende Kredite) 

OECD: Organisation of Economic Co-operation and Development (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

PA: Public Administration (Öffentliche Verwaltung) 

PPC levy: Public Power Corporation levy (über die öffentliche Stromversorgungsgesellschaft 

erhobene Abgabe) 

PSC: Point of Single Contact (Einheitlicher Ansprechpartner) 

PSI: Private Sector Involvement (Beteiligung des Privatsektors)  

SGPR: General Secretariat for Public Revenue (Generalsekretariat für öffentliche Einnahmen) 

SSM: Single Supervisory Mechanism (Einheitlicher Aufsichtsmechanismus) 

T-Bills/Schatzwechsel: Kurzfristige Schuldtitel mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger 

TFGR: Task-Force für Griechenland 

TMoU: Technical Memorandum of Understanding 

ULC: Unit labour costs (Lohnstückkosten)  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Über diesen Bericht 

I. Der Hof hat untersucht, wie die Kommission die drei wirtschaftlichen 

Anpassungsprogramme für Griechenland verwaltet hat, wobei er den institutionellen Aufbau 

der verschiedenen Finanzhilfeinstrumente im Blick behielt. In Bezug auf das laufende 

Programm wurden bei der Prüfung nur Aspekte der Ausgestaltung betrachtet. Die für das 

erste Programm (Darlehensfazilität für Griechenland, GLF) im Jahr 2010 bereitgestellten 

Mittel betrugen 110 Milliarden Euro, für das zweite Programm (EFSF 2012) 

172,6 Milliarden Euro und für das dritte Programm (ESM, 2015) 86 Milliarden Euro. Mitte 

2017 benötigte Griechenland immer noch finanziellen Beistand, und der Hof stellte fest, dass 

die Ziele der Programme nur in begrenztem Umfang erreicht waren. Insgesamt ermöglichte 

die Ausgestaltung der Programme Fortschritte im Reformprozess in Griechenland, doch 

stellte der Hof Mängel fest. Der Hof unterbreitet der Kommission eine Reihe von 

Empfehlungen für künftige Hilfsprogramme. 

Die griechischen Anpassungsprogramme 

II. Mit Beitritt zum Euro-Währungsgebiet profitierte Griechenland von einem 

Wirtschaftsboom, der durch einen leichten Zugang zu Krediten und eine großzügige 

Haushaltspolitik befeuert wurde. Die weltweite Finanzkrise der Jahre 2008-2009 aber 

offenbarte die Schwachstellen des Landes: wachsende makroökonomische 

Ungleichgewichte, hohe Staats- sowie Auslandsverschuldung, geringe externe 

Wettbewerbsfähigkeit, ein nicht tragfähiges Rentensystem und schwache Institutionen. All 

diese Faktoren beeinträchtigten in Verbindung mit Enthüllungen über die Meldung falscher 

amtlicher Statistiken das internationale Vertrauen. Der Preis, den Griechenland für die 

Aufnahme von Geld auf den Finanzmärkten zu zahlen hatte, wurde untragbar, und im April 

2010 beantragte das Land finanziellen Beistand von den Mitgliedstaaten des Euro-

Währungsgebiets und dem IWF. 

III. Das erste wirtschaftliche Anpassungsprogramm für Griechenland wurde im Jahr 2010 

angenommen und umfasste Mittel in Höhe von 110 Milliarden Euro. Doch weder die 

haushalts- und strukturpolitischen Maßnahmen noch die im Jahr 2012 vorgenommene 
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Umschuldung reichten aus, um Griechenland die Rückkehr zur Marktfinanzierung zu 

ermöglichen. Aus diesem Grund wurden zwei weitere Programme angenommen, das erste 

über 172,6 Milliarden Euro im Jahr 2012, das zweite über 86 Milliarden Euro im Jahr 2015. 

IV. Die Anpassungsprogramme zielten auf die Beseitigung der wirtschaftlichen 

Ungleichgewichte in Griechenland ab, um dadurch ein Übergreifen der griechischen 

Wirtschaftskrise auf das übrige Euro-Währungsgebiet zu verhindern. Sie sollten eine 

gesunde und tragfähige wirtschaftliche und finanzielle Situation in Griechenland herstellen 

und das Land in die Lage versetzen, sich wieder vollständig auf den Finanzmärkten zu 

finanzieren. Die Unterstützung war an politische Auflagen geknüpft, die von den 

griechischen Behörden und den Kreditgebern einvernehmlich festgelegt wurden. Mit den 

Auflagen, die praktisch alle Aufgaben des griechischen Staates betrafen, wurden drei 

wesentliche Ziele verfolgt: Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, Finanzstabilität und 

Rückkehr zum Wachstum. Die Europäische Kommission überprüfte, inwieweit Griechenland 

die Bedingungen erfüllte, und erstattete darüber Bericht. 

V. Die Kommission verwaltete die Anpassungsprogramme in Abstimmung mit der 

Europäischen Zentralbank im Auftrag der europäischen Kreditgeber für das jeweilige 

Programm: die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets für das erste, die Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität für das zweite und der Europäische Stabilitätsmechanismus für 

das dritte Programm. 

Zur Prüfung des Hofes 

VI. Der Hof untersuchte, ob die Kommission die Anpassungsprogramme für Griechenland 

angemessen verwaltet hat. Insbesondere wurden folgende Fragen analysiert:  

Verfügte die Kommission über geeignete Verfahren für die Verwaltung der 

Programme? 

Waren die politischen Auflagen angemessen ausgestaltet und wurden sie wirksam 

umgesetzt?  

Wurden die wichtigsten Ziele der Anpassungsprogramme erreicht?  
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VII. Entsprechend seinem Auftrag, die Effizienz der Verwaltung der EZB zu prüfen, strebte 

der Hof an, die Mitwirkung der Bank an den wirtschaftlichen Anpassungsprogrammen für 

Griechenland in seine Untersuchung einzubeziehen. Die EZB stellte jedoch den Auftrag des 

Hofes in diesem Zusammenhang infrage und legte keine Nachweise in ausreichendem 

Umfang vor. Somit ist es dem Hof nicht möglich, über die Rolle der EZB in den griechischen 

Programmen zu berichten.  

Die Feststellungen des Hofes 

VIII. Als das erste Programm für Griechenland anlief, hatte die Kommission noch keine 

Erfahrung mit der Verwaltung eines derartigen Prozesses. Nach fast einem Jahr wurden 

Verfahren eingeführt, die sich jedoch hauptsächlich auf die förmlichen Regelungen für die 

Genehmigung von Dokumenten, den Informationsfluss und den Auszahlungszeitplan 

bezogen. Es gab auf der Ebene der Kommission keine spezifischen internen Leitlinien für die 

eigentliche Ausgestaltung der Programmbedingungen, zum Beispiel hinsichtlich des Umfangs 

oder Detaillierungsgrads. Trotz ihrer wachsenden Zahl wurden die Bedingungen im ersten 

und im zweiten Programm nicht angemessen nach ihrer relativen Bedeutung gereiht, und sie 

waren nicht in einer umfassenderen Strategie für das Land verankert. Die Kommission 

richtete ein funktionierendes System für die Bewertung der Bedingungen ein, doch stellte 

der Hof daraus resultierende Mängel fest, insbesondere bei der Bewertung der Umsetzung 

der Strukturreformen. 

IX. In den Programmen waren zwar komplexe institutionelle Regelungen vorgesehen, 

doch die operationellen Einzelheiten der Zusammenarbeit der Kommission mit den 

Programmpartnern, vor allem mit dem IWF und der EZB, wurden nie formalisiert. 

X. Den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmen für die Ausgestaltung der Programme 

bildeten die Berechnungen der Finanzierungslücken und gesamtwirtschaftliche Projektionen. 

Die Kommission aktualisierte ihre Analyse in regelmäßigen Abständen, und die Genauigkeit 

der Projektionen war vergleichbar mit jener bei anderen internationalen Organisationen. Der 

Hof stellte jedoch Mängel bei der Dokumentation, der Begründung der Annahmen und den 

Qualitätskontrollen fest. 
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XI. Eine gründliche Analyse der Ausgestaltung und Umsetzung der Reformen in vier 

besonders wichtigen Politikbereichen (Steuerwesen, öffentliche Verwaltung, Arbeitsmarkt 

und Finanzsektor) zeigt ein gemischtes Bild. Die Reformen des Steuerwesens und der 

öffentlichen Verwaltung führten zu Haushaltseinsparungen, aber die Umsetzung der 

strukturellen Komponenten war unzulänglich. Der Arbeitsmarkt ist flexibler und 

wettbewerbsfähiger geworden, und weitere regulatorische Änderungen sind im dritten 

Programm noch im Gange. Der Finanzsektor wurde erheblich umstrukturiert, wofür jedoch 

dem Bankensystem mehr als 45 Milliarden Euro zugeführt werden mussten, von denen nur 

ein geringer Teil möglicherweise wiedererlangt werden kann. In allen Politikbereichen wurde 

eine Reihe wesentlicher Reformen mit erheblichen Verzögerungen oder nicht wirksam 

umgesetzt.  

XII. Insgesamt ermöglichte die Ausgestaltung der Bedingungen Fortschritte im 

Reformprozess, der Hof stellte jedoch Mängel fest. Einige wesentliche Maßnahmen wurden 

nicht ausreichend begründet oder an die spezifischen Schwächen der einzelnen Sektoren 

angepasst. Bei anderen Maßnahmen trug die Kommission bei der Ausgestaltung der 

Umsetzungskapazität Griechenlands nicht umfassend genug Rechnung und passte daher 

Umfang und Zeithorizont nicht entsprechend an. Der Hof ermittelte zudem Fälle, in denen 

Bedingungen zu eng gefasst waren, um die Ungleichgewichte in den wichtigsten Sektoren zu 

beheben, sowie Fälle, in denen Maßnahmen zur Beseitigung großer Ungleichgewichte spät 

in die Programme aufgenommen wurden. 

XIII. Die Kommission hat keine umfassende Evaluierung der ersten beiden Programme 

durchgeführt, obwohl eine solche Analyse für die Anpassung der Reformprozesse von 

Interesse sein könnte. Mitte 2017 benötigte Griechenland immer noch finanziellen Beistand, 

was darauf hindeutet, dass es mit den früheren Programmen - auch aufgrund mangelhafter 

Umsetzung - nicht gelungen ist, die Fähigkeit des Landes, sich auf den Finanzmärkten selbst 

zu finanzieren, wiederherzustellen. Die spezifischen Ziele der Programme wurden nur in 

begrenztem Umfang erreicht: 

Rückkehr zum Wachstum: Das BIP sank während der Laufzeit der Programme um 

mehr als ein Viertel, und Griechenland befand sich im Jahr 2012 nicht, wie 

ursprünglich vorgesehen, wieder auf Wachstumskurs.  
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Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen: Bei den strukturellen Haushaltssalden ist 

eine weitreichende Haushaltskonsolidierung festzustellen. Wegen ungünstiger 

gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen und Zinsaufwendungen für bestehende 

Schulden stieg die Schuldenquote aber weiter an.  

Finanzstabilität: Mit den Programmen wurde die kurzfristige Finanzstabilität 

gesichert. Eine deutliche Verschlechterung der Bilanzen der Banken, die in erster 

Linie auf die ungünstige makroökonomische und politische Entwicklung 

zurückzuführen war, konnte damit jedoch nicht vermieden werden, wodurch die 

Banken nur bedingt in der Lage waren, der Realwirtschaft Finanzmittel 

bereitzustellen. 

Empfehlungen des Hofes 

XIV. Die Europäische Kommission sollte 

a) die Verfahren für die Ausgestaltung von Hilfsprogrammen verbessern, 

insbesondere durch Festlegung des Umfangs aller Analysearbeiten, die für die 

Begründung des Inhalts der Bedingungen erforderlich sind; 

b) die Bedingungen besser priorisieren und präzisieren, welche Maßnahmen 

dringend erforderlich sind zur Behebung der Ungleichgewichte, deren Beseitigung 

für die Erreichung der Programmziele entscheidend ist; 

c) sofern für die Behebung der zugrunde liegenden wirtschaftlichen 

Ungleichgewichte relevant, dafür sorgen, dass die Programme in eine allgemeine 

Wachstumsstrategie für das Land eingebunden werden;  

d) über klare Verfahren verfügen und gegebenenfalls zentrale Leistungsindikatoren 

festlegen, damit die Programmüberwachung systematisch erfolgt und genau 

dokumentiert wird;  

e) das Problem der Datenlücken von Anfang an umfassender angehen; 

f) sich um eine Einigung mit den Programmpartnern bemühen, damit die Rollen und 

die Modalitäten der Zusammenarbeit klar festgelegt und transparent sind; 
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g) die Annahmen und Änderungen besser dokumentieren, die an den der 

Programmausgestaltung zugrunde liegenden wirtschaftlichen Berechnungen 

vorgenommen werden;  

h) bei der Bewertung der Verwaltungskapazität des Mitgliedstaats zur Umsetzung 

der Reformen und seines Bedarfs an technischer Hilfe systematischer vorgehen, 

wobei die Bedingungen an die Ergebnisse dieser Bewertung angepasst werden 

sollten; 

i) ihre Analysearbeit zur Programmausgestaltung ausbauen. Insbesondere sollte sie 

Eignung und Zeitplan der Maßnahmen an der konkreten Situation im Mitgliedstaat 

ausrichten; 

j) Zwischenbewertungen für aufeinanderfolgende Programme mit einer 

Gesamtlaufzeit von mehr als drei Jahren vornehmen und die Ergebnisse dazu 

nutzen, um die Regelungen für die Ausgestaltung und Überwachung der 

Programme zu bewerten; 

k) analysieren, wie der geeignete Rahmen für Unterstützung und Aufsicht nach 

Ablauf des Programms aussehen sollte. 

 



Unabhängigkeit

Politische Unabhängigkeit

Umfassende theoretische Analysen und empirische Belege zur Zentralbankunabhängigkeit zeigen, dass

die Unabhängigkeit der Zentralbank – und somit auch der Europäischen Zentralbank (EZB) – der

Gewährleistung von Preisstabilität förderlich ist.

Die Unabhängigkeit der EZB ist im institutionellen Rahmen für die einheitliche Geldpolitik (dem Vertrag

über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEU-Vertrag, und der ESZB-Satzung) festgelegt.

Auswirkungen in der Praxis

Weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane darf Weisungen

von Organen oder Einrichtungen der EU, Regierungen der EU-Mitgliedstaaten oder anderen Stellen

einholen oder entgegennehmen.

Die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union (EU) sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten

verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der

Beschlussorgane der EZB zu beeinflussen (Artikel 130 des AEU-Vertrags).

Sonstige Bestimmungen

Die Finanzvereinbarungen der EZB sind von denen der EU getrennt. Die EZB verfügt über einen eigenen

Haushalt. Ihr Kapital wird von den nationalen Zentralbanken des Euroraums gezeichnet und eingezahlt.

Die Satzung sieht für die Mitglieder des EZB-Rats lange Amtszeiten vor. Mitglieder des Direktoriums

können nicht wiederernannt werden.

Die Kontinuität der Amtszeit für Präsidenten der nationalen Zentralbanken und Mitglieder des Direktoriums

wird wie folgt gewährleistet:

eine Amtszeit von mindestens fünf Jahren für die Präsidenten der nationalen Zentralbanken;

eine Amtszeit von acht Jahren für die Mitglieder des Direktoriums der EZB; eine Wiederernennung ist

nicht zulässig;

eine Amtsenthebung ist in beiden Fällen nur möglich, wenn die erforderlichen Voraussetzungen für die

Ausübung des Amts nicht mehr erfüllt sind oder eine schwere Verfehlung begangen wurde;

für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig.

Das Eurosystem darf keine Darlehen an Einrichtungen der EU oder nationale Einrichtungen öffentlichen

Rechts vergeben. Durch diese Bestimmung wird es zusätzlich gegen etwaige Einflussnahmen durch

öffentliche Einrichtungen abgeschirmt.

Das Eurosystem ist funktionell unabhängig. Die EZB verfügt über alle Instrumente und Kompetenzen, die

für die Durchführung einer effizienten Geldpolitik erforderlich sind, und ist befugt, selbstständig über deren

Einsatz zu entscheiden.

Darüber hinaus hat die EZB das Recht, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben des Europäischen

Systems der Zentralbanken erforderlich ist sowie in bestimmten anderen Fällen, die in Rechtsakten des

EU-Rats speziell festgelegt sind, bindende Verordnungen zu erlassen.

Copyright 2018, European Central Bank
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Urteil gegen Griechenland

EU-Strafen gegen Mitgliedsstaaten sind zahnlos

Griechenland, USA, Japan

Die größten Pleitestaaten der Welt

Sanktionen, die nicht stattfinden

Was lernen wir daraus? Es funktioniert offenbar nicht, was man sich in der EU

als Druckmittel zur Einhaltung des EU-Rechts durch die Mitgliedsstaaten dachte.

Geldstrafen, die dem Verurteilten nicht wehtun, weil er ohnehin nicht aus eigener

Kraft zahlungsfähig ist, sind zahnlose Tiger.

Es ist höchst fragwürdig, ob EU-Institutionen überhaupt in der Lage sind,

Mitgliedsstaaten zu etwas zu zwingen, was deren Regierung nicht will – oder

kann. Je wichtiger das Thema, desto schwächer scheint die

Durchsetzungsfähigkeit der EU zu sein. Jüngstes Beispiel: Flüchtlinge. Nicht

einmal die vereinbarte Verteilung der vergleichsweise kleinen Zahl von 160.000

Flüchtlingen funktioniert. Viele Staaten widersetzen sich einfach. Das fällt ihnen

umso leichter, weil ohnehin die meisten Flüchtlinge nach Deutschland wollen.

Dass interne EU-Sanktionen niemanden zu schrecken brauchen, zeigte sich vor

allem im Rahmen der Währungsunion. Das vorgesehene Defizitverfahren erwies

sich als Luftnummer, als Deutschland und Frankreich die Kriterien schon kurz

nach der Einführung des Euro verletzten und ein Verfahren unter

fadenscheinigen Vorwänden verhinderten. Gegen die beiden wichtigsten Länder

läuft in Brüssel bekanntlich ohnehin nichts. Bisher hat nie ein Defizitverfahren

stattgefunden.

Was hätte auch das Ergebnis sein können: Eine Geldstrafe gegen einen Staat,

dem es an Geld mangelt? Strafen, die das Problem, um das es geht,

verschärfen, sind offensichtlich nicht nur kontraproduktiv, sondern absurd. Die

Sünde des Sünders besteht darin, dass er nicht genug Geld hat. Und dafür soll

er eine Geldstrafe zahlen? De facto läuft es – bislang – umgekehrt: Der

vertragsbrüchige Staat, der schließlich kein Verbrechen begangen hat, sondern

eine fiskalische Vorgabe nicht erfüllen wollte oder konnte, erhielt keine Strafe.

Wenn, wie im Falle Griechenlands, das Defizit besonders groß wird, bekommt er

sogar das Gegenteil einer Geldstrafe, nämlich finanzielle Unterstützung.

Schwache Mitgliedsstaaten werden weiter geschwächt
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Schlagworte: EU-Mitgliedstaat | Europäischer Gerichtshof

finanziell Starken können sich, sofern sie groß genug sind, mit politischen Mitteln

entziehen. Die Ereignisse der vergangenen Jahre haben überdeutlich gezeigt:

Es gibt keine wirksamen Druckmittel gegen Mitgliedsstaaten, die kein

Eigeninteresse an der Umsetzung von EU-Vorgaben haben.  

Das jahrelange Prozessieren der Kommission gegen Griechenland und die

Absurdität einer Geldstrafe gegen das aus eigener Kraft zahlungsunfähige Land

offenbaren aber nicht nur die Fragwürdigkeit von EU-internen Sanktionen. Der

Fall zeigt auch noch ein ganz grundsätzliches Problem der Union: Nämlich die

zum Teil sehr großen Unterschiede der politischen Kultur zwischen den

Mitgliedsstaaten und die Schwierigkeiten der EU-Kommission beim Versuch,

diese durch gemeinsame Richtlinien oder Urteile aus der Welt zu schaffen.

Im Mitgliedsstaat Griechenland gehört die Einrichtung einer Sondermüll-

Infrastruktur zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit von Anwohnern ganz

offensichtlich nicht zu den Dingen, die besondere Priorität haben. Dem Land eine

solche aufzuerlegen, trifft offenbar auf Widerstände, die nicht nur durch den

Mangel an Geldmitteln zu erklären sind. Denn die von Brüssel gewünschten

Müll-Anlagen wurden nicht nur nicht gebaut. Sieben Jahren nach dem ersten

Urteil hat die griechische Verwaltung nicht einmal einen „spezifischen Plan für

die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle“ vorlegen können, wie das Gericht

feststellt.
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PHOTOVOLTAIK 13.04.2012, 11:58 Uhr

Solar-Projekt Helios: Griechenland will Sonne versilbern

Mit dem EU-Projekt Helios sollen bis 2020 hoche,iziente

Solarstromkra�werke in Griechenland mit rund 10 GW Nennleistung

Ökostrom produzieren. Via Stromkabel durch die Adria soll ein Großteils

des regenerativ erzeugten Stroms nach Süddeutschland eingespeist

werden. Und den Griechen ein bisschen mehr der so arg benötigten

Wirtscha�skra� bringen.

Die Götter meinen es gut mit den Griechen: Schon am frühen Morgen lässt der Frühling

über der Athener Altstadt Plakka in der Osterwoche am Himmel sein blaues Band wieder

flattern. Wolkenlos und sonnig mit 17 °C bereits zur Frühstückszeit. Das Thermometer

verspricht, an diesem Apriltag deutlich über 20 °C zu klettern.

Der meist gut gelaunte EU-Energiekommissar Günther Oettinger strahlt an diesem Morgen

in der griechischen Hauptstadt noch mehr als sonst in Brüssel. Als Hauptredner stellt er

auf einer EU-Energiekonferenz zum Thema „Erneuerbare Energien und die

Infrastrukturentwicklung Südeuropas“ das EU-Energieprojekt Helios vor. Oettinger hat die

Vision eines grüneren Europas, basierend auf einem Anteil von bis zu 50 % regenerativer

Energien an der Stromerzeugung bis 2050. Bis 2020 soll das strategische Ziel erreicht sein,

einen Anteil von 20 % am tatsächlichen Stromverbrauch der EU mit Energiegewinn aus

Erneuerbaren zu erzielen.
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Solar-Projekt Helios erfüllt Oettingers Visionen

Ein Flaggschi,projekt für Oettingers Visionen soll hierbei Helios in Griechenland werden,

benannt nach dem Sonnengott der griechischen Mythologie. Mit der zwischen Athen und

Brüssel eng verzahnten Initiative soll die europäische Zusammenarbeit im Bereich

erneuerbarer Energien auf eine neue Grundlage gestellt werden. Ziel ist es, die

Kostene,izienz der Ökostromerzeugung deutlich zu steigern und den Solarstrom in den

sonnenreichen Regionen Südeuropas bis zum Ende des Jahrzehnts ohne direkte

Subventionierung konkurrenzfähig zu machen.

Um diese Entwicklung erfolgreich vorzubereiten, müsse das Helios-Projekt von Beginn an

den Ressourcenvorteil Griechenlands überzeugend in einen ökonomischen Vorteil für die

europäischen Verbraucher umsetzen. Oettinger bringt dies auf die gri,ige Formel: „Mehr

Sonne gleich niedrigere Preise“.

In der Tat liegt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung in Griechenland mit

1800 kWh/m2 mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Kein Wunder also, dass allein

das Sonnenenergiepotenzial für Griechenland bei konsequenter technologischer Nutzung

schon über 20 % der Stromerzeugung ausmachen könnte.

Solar-Projekt Helios: Griechische Sonne als Exportschlager

Mehr noch: Die griechische Sonne könnte den defizitären, nahezu bankrotten Staat aus

den roten Zahlen führen und zum Exportschlager werden. Bei einem Ausbau auf bis zu

10 GW elektrische Nennleistung, wie von der griechischen Regierung derzeit geplant,

würden nach griechischer Lesart bis zu 60 000 Arbeitsplätze vor Ort entstehen –

vorausgesetzt, ein erheblicher Teil der Photovoltaikmodule würde auch tatsächlich auf

den griechischen Inseln entstehen.

Der griechische Wirtscha�sminister George Papaconstantinou kündigte an,

Photovoltaikanlagen auf einer Gesamtfläche von 200 km2 zu errichten. Die Flächen hierfür

will der griechische Staat zur Verfügung stellen. Die Voraussetzungen für eine

EU-Kofinanzierung sind nach Angaben der EU-Kommission auf einem gutem Weg. Schon
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bis 2017 will Griechenland Photovoltaikanlagen nach einer Pilotphase im ersten Abschnitt

mit 300 MW Leistung errichten.

Für den griechischen Solarstrom soll mithilfe des europäischen

Höchstspannungsnetzverbundes ENTSO-E (European Transmission Systems Operators)

ein Netz von 35 000 km bis 2020 aufgebaut werden Kosten ca. 25 Mrd. €.

Um den griechischen Sonnenstrom aufs europäische Festland zu bringen, sind

verschiedene Varianten denkbar: Landtrassen über den westlichen oder östlichen Balkan

bzw. über den italienischen Landweg die Apenninenhalbinsel hinauf via Österreich oder

die Schweiz bis nach Süddeutschland.

EU: Helios-Strom soll durch die Adria nach Deutschland fließen

Die EU-Kommission favorisiert eine Seekabelverbindung durch die Adria mit kurzen

Landwegtrassen durch Italien und Österreich bis an die deutsche Grenze. Eine derartige

Verbindung würde eine Transportkapazität von bis zu 10 GW aufweisen, wo hingegen die

aufwendigeren Landtrassen nur Kapazitäten von 150 MW bis 800 MW scha,en würden.

Ein griechisches Einspeisegesetz soll in der ersten Projektphase privates Kapital

mobilisieren. Hans Ten Berge, Generalsekretär der Europäischen Elektrizitätsindustrie

(Eurelectric), zeigt sich in Athen zuversichtlich, dass das griechische Modell ausreichend

Kapital in den südeuropäischen Sonnengürtel bringen werde.

Bundesregierung dämp) Ho*nung auf Hilfe für Solarindustrie in

Griechenland

Die Bundesregierung hat hingegen auf der Konferenz in Athen Ho,nungen auf eine Hilfe

beim Ausbau der dortigen Solarindustrie gedämp�. Umwelt-Staatssekretär Jürgen Becker

machte deutlich, dass für Deutschland der Import von griechischer Sonnenenergie derzeit
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nicht infrage komme.

Priorität habe für Deutschland der Ausbau der erneuerbaren Energien im Inland, sagte

Becker der Konferenz. Er verwies zudem darauf, dass der Einkauf von Solarenergie aus

Griechenland zurzeit viel zu teuer wäre, da der Staat dort den Betreibern von Solaranlagen

höhere Preise garantiere: „Gegenwärtig ist der Solarstrom trotz der deutlich höheren

Sonneneinstrahlung in Griechenland fast doppelt so teuer wie in Deutschland.“ Zudem

müsse die Athener Regierung Beckers Worten zufolge erst noch die Grundlagen dafür

scha,en, dass ausländische Unternehmen angezogen würden.

Von Thomas A. Friedrich Tags: Solarenergie

 Facebook  Twitter  Xing  LinkedIn  Mail
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Zurück zum Währungsrechner

ONLINE-FINANZRECHNER

Währungsrechner für

internationale Währungen

Der Währungsrechner dient der

Umrechnung zwischen wichtigen

internationalen Währungen zum

tagesaktuellen Wechselkurs.

Währungsrechner

Internet-Adresse dieser Seite: https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/grd-eur.php

Wechselkurs von Währungen

Wechselkurs von Griechische Drachme (GRD) zu Euro
(€) (EUR)

Die Umrechungstabelle dient als Merk- und

Rechenhilfe für die Umrechnung zwischen den

Währungen Griechische Drachme und Euro (€).

Aufgrund der jeweils angegebenen ganzen, runden

Währungsbeträge können Sie sowohl von GRD nach

EUR, also auch von EUR zu GRD umrechnen.

Wechselkurs von Griechische Drachme (GRD) zu Euro (€) (EUR)

GRD

Griechische Drachme

EUR

Euro (€)

EUR

Euro (€)

GRD

Griechische Drachme

100 0,29 1 340,75

200 0,59 2 681,50

300 0,88 3 1.022,25

400 1,17 4 1.363,00

500 1,47 5 1.703,75

600 1,76 6 2.044,50

700 2,05 7 2.385,25

800 2,35 8 2.726,00

900 2,64 9 3.066,75

1.000 2,93 10 3.407,50

2.000 5,87 20 6.815,00

5.000 14,67 50 17.037,50

10.000 29,35 100 34.075,00

20.000 58,69 200 68.150,00

50.000 146,74 500 170.375,00

100.000 293,47 1.000 340.750,00

Rechner für Ihre Finanzen.

Online. Kostenlos. Unabhängig.

Wechselkurs von Griechische Drachme (GRD) zu Euro (€) (EUR) https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/grd-eur.php?druck=

1 von 3 31.01.2018 13:0



Zugrunde liegender Wechselkurs:
100 GRD  =  0,293470 EUR

Zugrunde liegender Wechselkurs:
1 EUR  =  340,750 GRD

Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 29.01.2018

Weitere Wechselkurse

Wechselkurs Griechische Drachme zu anderen Währungen

Wechselkurs Euro (€) zu anderen Währungen

Währungsrechner für beliebige Währungsumrechnung

Der zugrunde liegende Wechselkurs für die beiden Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen

den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen

Wechselkurs. Die Ergebnisse sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Beim Geldumtausch in der Praxis

können ungünstigere Wechselkurse zugrunde gelegt werden. Der Wechselkurs wird werktäglich um 15 Uhr

Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.

Griechische Drachme (GRD)

Die Griechische Drachme war die Währung von Griechenland bis zur Einführung des Euro zu Beginn des Jahres

2001.

Die international gebräuchliche Abkürzung für die Griechische Drachme lautete "GRD".

Die Griechische Drachme war unterteilt in 100 Lepta.

Im Zuge der Einführung des Euro wurde der Wechselkurs zur Griechische Drachme mit 1 Euro = 340,750

Drachmen festgelegt. Für 100 Drachmen bekam man also 0,293470 Euro.

Euro (€) (EUR)

Der Euro ist die Währung der Europäischen Union (EU) und wurde im Jahre 1999 als Buchgeld und schließlich

2002 als Bargeld eingeführt.

Der Euro löste die nationalen Währungen der mittlerweile 23 europäischen Staaten als Zahlungsmittel ab.

Die international gebräuchliche Abkürzung für den Euro lautet EUR. Daneben findet das Euro-Symbol € als

Abkürzung Verwendung.

Als offizielle Währung gilt der Euro in 23 europäischen Staaten, wovon 17 der EU angehören: Andorra, Belgien,

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Kosovo, Monaco,

Montenegro, Niederlande, Österreich, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vatikanstadt und

Zypern. Neben diesen Ländern nutzen außerdem die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Französisch-

Guayana, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

und Saint-Pierre und Miquelon ebenfalls den Euro als Zahlungsmittel.

Der Euro ist unterteilt in 100 Cent. Er wird in Banknoten zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro ausgegeben.

Daneben gibt es Münzen zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent, sowie zu 1 und 2 Euro.

Die Banknoten sind in allen Ländern gleich. Sie wurden nach einem Wettbewerb von einem Österreicher

gestaltet. Sie zeigen Motive zu den Themen Zeitalter und Baustile in Europa. Während das Motiv auf der

Vorderseite aller Euro-Münzen in allen Ländern gleich ist, zeigen die Rückseiten nationale Motivprägungen des

jeweiligen Landes.

Lesen Sie weiter: Wechselkurs von Griechische Drachme (GRD) zu Japanischer Yen (JPY)

Wechselkurs von Griechische Drachme (GRD) zu Euro (€) (EUR) https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/grd-eur.php?druck=
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Zurück zum Währungsrechner

ONLINE-FINANZRECHNER

Währungsrechner für

internationale Währungen

Der Währungsrechner dient der

Umrechnung zwischen wichtigen

internationalen Währungen zum

tagesaktuellen Wechselkurs.

Währungsrechner

Internet-Adresse dieser Seite: https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/usd-grd.php

Wechselkurs von Währungen

Wechselkurs von US-Dollar ($) (USD) zu Griechische

Drachme (GRD)

Die Umrechungstabelle dient als Merk- und

Rechenhilfe für die Umrechnung zwischen den

Währungen US-Dollar ($) und Griechische

Drachme.

Aufgrund der jeweils angegebenen ganzen, runden

Währungsbeträge können Sie sowohl von USD nach

GRD, also auch von GRD zu USD umrechnen.

Wechselkurs von US-Dollar ($) (USD) zu Griechische Drachme (GRD)

USD

US-Dollar ($)

GRD

Griechische Drachme

GRD

Griechische Drachme

USD

US-Dollar ($)

1 275,27 100 0,36

2 550,53 200 0,73

3 825,80 300 1,09

4 1.101,06 400 1,45

5 1.376,32 500 1,82

6 1.651,59 600 2,18

7 1.926,86 700 2,54

8 2.202,12 800 2,91

9 2.477,38 900 3,27

10 2.752,65 1.000 3,63

20 5.505,30 2.000 7,27

50 13.763,25 5.000 18,16

100 27.526,50 10.000 36,33

200 55.053,00 20.000 72,66

500 137.632,50 50.000 181,64

1.000 275.265,00 100.000 363,29

Rechner für Ihre Finanzen.

Online. Kostenlos. Unabhängig.

Wechselkurs von US-Dollar ($) (USD) zu Griechische Drachme (GRD) https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/usd-grd.php?druck=
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Zugrunde liegender Wechselkurs:

1 USD  =  275,265 GRD

Zugrunde liegender Wechselkurs:

100 GRD  =  0,363287 USD

Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 29.01.2018

Weitere Wechselkurse

Wechselkurs US-Dollar ($) zu anderen Währungen

Wechselkurs Griechische Drachme zu anderen Währungen

Währungsrechner für beliebige Währungsumrechnung

Der zugrunde liegende Wechselkurs für die beiden Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen

den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen

Wechselkurs. Die Ergebnisse sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Beim Geldumtausch in der Praxis

können ungünstigere Wechselkurse zugrunde gelegt werden. Der Wechselkurs wird werktäglich um 15 Uhr

Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.

US-Dollar ($) (USD)

Der US-Dollar ist die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und wurde dort im Jahre 1785

eingeführt.

Die international gebräuchliche Abkürzung für den US-Dollar lautet USD. Daneben finden auch die

Bezeichnungen $ und US$ als Abkürzung Verwendung. Umgangssprachlich wird der US-Dollar auch als "buck"

bezeichnet.

Außer in den USA gilt der US-Dollar auch auf den Britischen Jungferninseln, Ecuador, El Salvador, Panama,

Mikronesien sowie Palau und Osttimor als gesetzliches Zahlungsmittel. Er wird in diesen Ländern als

Fremdwährung geführt.

Der US-Dollar ist unterteilt in 100 Cent. Er wird heute in Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 US-Dollar

ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 25 und 50 Cents, sowie zu 1 Dollar.

Früher gab es zudem Banknoten über 500, 1.000, 5.000 und 10.000, jedoch werden Banknoten über einen Wert

von 100 US-Dollar seit 1945 nicht mehr gedruckt und heutzutage nicht mehr ausgegeben, allerdings weiterhin als

Zahlungsmittel akzeptiert. Die höchste Banknote war ein Gold-Zertifikat von 1934 zu 100.000 US-Dollar. Dieser

Schein wurde jedoch nur von den Zentralbanken genutzt.

Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten von

Amerika, die Rückseite zeigt berühmte Gebäude. Alle Dollarmünzen sind mit dem Wort "LIBERTY", also Freiheit,

geprägt.

Griechische Drachme (GRD)

Die Griechische Drachme war die Währung von Griechenland bis zur Einführung des Euro zu Beginn des Jahres

2001.

Die international gebräuchliche Abkürzung für die Griechische Drachme lautete "GRD".

Die Griechische Drachme war unterteilt in 100 Lepta.

Im Zuge der Einführung des Euro wurde der Wechselkurs zur Griechische Drachme mit 1 Euro = 340,750

Drachmen festgelegt. Für 100 Drachmen bekam man also 0,293470 Euro.

Lesen Sie weiter: Wechselkurs von US-Dollar ($) (USD) zu Irisches Pfund (IEP)

Wechselkurs von US-Dollar ($) (USD) zu Griechische Drachme (GRD) https://www.zinsen-berechnen.de/wechselkurs/usd-grd.php?druck=
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Juli 2000

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde am 27. Dezember
1945 mit der Unterzeichnung eines Übereinkommens durch 29
Länder offiziell ins Leben gerufen; ausgearbeitet wurde das
Übereinkommen auf einer Konferenz in Bretton Woods, im
amerikanischen Bundesstaat New Hampshire (1. bis 22. Juli 1944).
Der IWF nahm seine Finanzoperationen am 1. März 1947 auf.

Derzeitige Mitgliedschaft: 182 Länder.

Quotensumme: 210 Mrd. SZR (fast 300 Mrd. US-$), im Anschluss an
eine 45-prozentige Quotenerhöhung, die am 22. Januar 1999 in Kraft
trat.

Leitende Organe: Gouverneursrat, Internationaler Währungs- und
Finanzausschuss, Exekutivdirektorium.

Personal: Ungefähr 2 700 Mitarbeiter/innen aus 123 Ländern.

Rechnungseinheit: Sonderziehungsrecht (SZR). Mit Stand vom
8. August 2000 betrug ein SZR 1,30904 US-$.

Im Übereinkommen verankerte Ziele

Der IWF wurde geschaffen, um die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Währungspolitik zu fördern; die Ausweitung und ein ausgewogenes
Wachstum des Welthandels zu erleichtern; die Stabilität der Wechselkurse zu
fördern; bei der Errichtung eines multilateralen Zahlungssystems mitzuwirken;
den Mitgliedsländern in Zahlungsbilanzschwierigkeiten die allgemeinen
Fondsmittel zeitweilig und unter angemessenen Sicherungen zur Verfügung zu
stellen und die Dauer und das Ausmaß der Ungleichgewichte der
internationalen Zahlungsbilanzen der Mitgliedsländer zu verringern.

Tätigkeitsbereiche

Überwachung ist das Verfahren, mittels dessen der IWF die Wechselkurspolitik seiner
Mitgliedsländer im Rahmen einer umfassenden Analyse der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage und der wirtschaftspolitischen Strategie eines jeden Mitgliedslandes beurteilt. Der

What's New Site Map Site Index Contact Us Glossary

Informationsblatt--Der IWF auf einen Blick https://www.imf.org/external/np/exr/facts/deu/glanced.htm
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IWF erfüllt die ihm obliegenden Überwachungsaufgaben durch: jährliche bilaterale Artikel-
IV-Konsultationen mit einzelnen Ländern; halbjährliche multilaterale Überwachung im
Zusammenhang mit seiner Beratung über die weltwirtschaftlichen Aussichten (WEO -
World Economic Outlook); sowie vorsorgliche Kreditabkommen, erweiterte Überwachung
und Programmaufsicht, die dem Mitgliedsland auch ohne Inanspruchnahme von
IWF-Mitteln eine strikte laufende Beobachtung durch den Fonds zusichern. (Vorsorgliche
Kreditabkommen dienen dem Zweck, das internationale Vertrauen in die Wirtschaftspolitik
eines Mitgliedslandes zu stärken. Die Programmaufsicht kann die Aufstellung von
Richtgrößen im Rahmen eines sogenannten ,,Schattenprogramms” beinhalten, sie bedeutet
jedoch keine formelle Billigung durch den IWF.)

Finanzhilfen schließen Kredite und Darlehen ein, die der IWF Mitgliedsländern in
Zahlungsbilanzschwierigkeiten zur Unterstützung ihrer wirtschaftspolitischen Anpassungs-
und Reformmaßnahmen gewährt. Mit Wirkung vom 30. Juni 2000 unterhielt der IWF
Finanzierungsvereinbarungen mit 90 Ländern für bewilligte Kredite in Höhe von insgesamt
49,5 Mrd. SZR (ungefähr 66,2 Mrd. US-$).

Ausstehende IWF-Kredite und Darlehen
(Mrd. SZR; Ende Juni 2000)

Welt 49,5
Afrika 6,5
Asien 18,2
Europa 15,6
Naher Osten 0,6
Westliche Hemisphäre 8,5

Technische Hilfe besteht aus Fachkenntnissen und Unterstützung, die der IWF seinen
Mitgliedsländern in mehreren breitgefassten Bereichen zur Verfügung stellt: Gestaltung und
Umsetzung der Geld- und Fiskalpolitik; Institutionsaufbau (wie die Errichtung von
Zentralbanken oder Schatzämtern); Durchführung von Transaktionen mit dem IWF und
deren Rechnungslegung; Erfassen und Aufbereitung statistischer Daten; Ausbildung von
Beamten aus Mitgliedsländern im IWF-Institut und — gemeinsam mit anderen
internationalen Finanzorganisationen — durch das Gemeinsame Wien-Institut, das
Regionale Fortbildungsinstitut in Singapur, das Regionale Ausbildungsprogramm im Nahen
Osten und das Gemeinsame Afrika-Institut.

IWF-Finanzierungsmechanismen

Der IWF stellt Mitgliedsländern seine Mittel über verschiedene Kreditfazilitäten zur
Verfügung. Mit Ausnahme der Armutsbekämpfungs- und Wachstumsfazilität (PRGF),
ehemals die Erweiterte Strukturanpassungsfazilität, ESAF (siehe unten) beansprucht ein
Mitgliedsland die finanziellen Ressourcen des Fonds, indem es Reserveaktiva (allgemein
verwendbare Währungen und SZR) gegen einen entsprechenden Betrag seiner eigenen
Währung vom Fonds kauft (zieht). Der IWF erhebt auf diese Ziehungen Gebühren und
verlangt, dass das betreffende Mitgliedsland innerhalb eines bestimmten Zeitraums seine
eigene Währung vom Fonds zurückkauft (zurückzahlt).
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Finanzpolitiken des IWF

Unter den Finanzpolitiken des IWF sind die Modalitäten für die
Inanspruchnahme seiner finanziellen Mittel zu verstehen. Dazu gehören:

Reservetranchenpolitik. Ein Mitgliedsland hat eine Reservetranchen-Position
im IWF, die die Reserveaktiva widerspiegelt, die es dem IWF überwiesen hat,
und die daran gemessen wird, wie sehr seine Quote die IWF-Bestände an
seiner Währung übersteigt. Bei Vorliegen eines Zahlungsbilanzbedarfs kann
ein Mitglied jederzeit den vollen Betrag seiner Reservetranche ziehen. Eine
solche Ziehung bedeutet keine Inanspruchnahme von IWF-Kredit, da die
Reserveposition eines Landes als Teil der Devisen des Mitglieds angesehen
wird, und sie unterliegt keiner Rückzahlungspflicht.

Kredittranchenpolitik. Die Kredite des Fonds unter regulären Fazilitäten
werden den Mitgliedsländern in Tranchen (Teilbeträgen) von jeweils 25 %
ihrer Quote zur Verfügung gestellt. Für Ziehungen in der ersten Kredittranche
müssen die Mitglieder nachweisen, dass sie angemessene Anstrengungen zur
Überwindung ihrer Zahlungsbilanzschwierigkeiten unternehmen, und es gibt
keinen Abruf in Teilbeträgen. Ziehungen in den oberen Kredittranchen (über
25 %) werden gewöhnlich in Teilbeträgen abgerufen, sofern bestimmte
Bedingungen oder ,,Erfüllungskriterien” eingehalten werden.

Notfinanzierungspolitik. Der IWF stellt Notfinanzierung bereit, um seinen
Mitgliedern bei der Überwindung von Zahlungsbilanzproblemen beizustehen,
die auf plötzliche unvorhersehbare Naturkatastrophen zurückgehen oder nach
Beendigung schwerer Konflikte entstanden sind. Gewöhnlich erfolgt dies in
Form von Direktkäufen von bis zu 25 % der Quote, sofern das Mitglied mit
dem IWF zusammenarbeitet. Bei Ländern nach Beendigung schwerer
Konflikte kann ein zusätzlicher Zugang zu bis zu 25 % der Quote gewährt
werden.

Reguläre IWF-Fazilitäten

Bereitschaftskreditvereinbarungen: dazu bestimmt, kurzfristige
Zahlungsbilanzunterstützung bereitzustellen für Defizite, die zeitweiliger und zyklischer
Art sind; solche Vereinbarungen erstrecken sich typischerweise über einen Zeitraum von 12
bis 18 Monaten. Ziehungen erfolgen vierteljährlich in Teilbeträgen, und die Vergabe ist an
die Einhaltung zuvor vereinbarter Erfüllungskriterien sowie die Vollendung regelmäßiger
allgemeiner Programmüberprüfungen gebunden. Rückzahlungen erfolgen binnen 3¼ bis 5
Jahren nach einer Ziehung.

Erweiterte Fondsfazilität (EFF): dazu bestimmt, mittelfristige Programme zu unterstützen,
die im allgemeinen eine Laufzeit von drei Jahren haben. Die EFF zielt auf die Überwindung
von Zahlungsbilanzschwierigkeiten ab, die aus makroökonomischen und strukturellen
Problemen resultieren. Die Erfüllungskriterien lassen sich mit den Kriterien der
Bereitschaftskreditvereinbarungen vergleichen, und die Rückkäufe erfolgen binnen 4½ bis
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Zehntausende Griechen gehen auf die Straße. Viele von ihnen darben seit Jahren - und ein Ende ist nicht in Sicht.
(Foto: REUTERS)

Sonntag, 05. Juli 2015

Griechenland-Krise für Dummies

Wie konnte es bloß so weit kommen?

Von Issio Ehrich

Aussichtslos - genau so wirkt die Lage in Griechenland. Seit Jahren scheint es nicht wirklich

voranzugehen. n-tv.de erklärt, wie sich Europa in diese missliche Lage gebracht hat, welche

Bedeutung das heutige Referendum hat - und wie es danach weitergeht.

Warum ist Griechenland überhaupt in der Eurozone?

Athen schummelte, und Europa ließ es zu. In den 1990er-Jahren wies die griechische

Regierung immer wieder geschönte Haushaltszahlen aus. In den Jahren 1997 bis 1999, die

Jahre, die über die Aufnahme in die Eurozone entschieden, lag das Haushaltsdefizit demnach

bei 4, dann 2,5 und zuletzt 1,8 Prozent. Das reichte, um die entscheidende 3-Prozent-Marke

des Vertrags von Maastricht einzuhalten. Nach dem Regierungswechsel 2004 räumte die neue

Führungsriege allerdings ein, dass die Vorgänger gemogelt hatten. Später kam gar heraus, dass

sie das zum Teil mit der professionellen Hilfe von Goldman Sachs getan hatte.

Europa waren die griechischen Zahlenspiele aber schon viel früher bekannt. Das zuständige

Statistikamt Eurostat kam bei einer Überprüfung schon 2000 zu dem Schluss, dass die Angaben

Athens nicht stimmen konnten. Das Defizit lag deutlich über der 3-Prozent-Marke. Auch die

griechische Notenbank wies stets andere Zahlen aus als die Regierung. Angeblich hat das

niemand bemerkt.

Wie kam es zum großen Bail-Out?

Die griechische Regierung gab auch in den 2000er-Jahren mehr Geld aus als sie einnahm.

Ende 2009, nach einem neuerlichen Regierungswechsel, war von einem Haushaltsdefizit in

Höhe von 13,6 Prozent die Rede. Im Frühjahr 2010 keimten Gerüchte über einen nahenden

Staatsbankrott auf. Zudem waren Banken und Finanzdienstleister auf der ganzen Welt wegen

der Subprime-Krise unter gewaltigem Druck.

Vor allem deutsche und französische Banken waren in hohem Maße in Griechenland investiert.

Bei einer Staatspleite hätten sie in einer gefährlichen Zeit enorme Summen abschreiben
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EZB-Chef Draghi: "Innerhalb unseres Mandats ist

die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den
Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, das wird

ausreichen."
(Foto: picture alliance / dpa)

Viele Griechen wollen sich von Brüssel nichts mehr
sagen lassen.
(Foto: REUTERS)

müssen. Hinzu kam, dass das Chaos in Griechenland

andere Eurostaaten hätte mitreißen können. Europa

entschied sich, zusammen mit dem Internationalen

Währungsfonds (IWF) und der Europäischen

Zentralbank (EZB) zu helfen und Griechenland mit

zusätzlichen Finanzmitteln auszustatten. Es gab zwei

Hilfspakete. Ein Hauptinstrument war dabei der

Rettungsfonds EFSF, der später um den europäischen

Stabilitätsmechanismus ESM ergänzt wurde. Europa

verknüpfte seine Nothilfe mit Auflagen für Reformen,

die Griechenland zu einem vernünftig haushaltenden

Staat machen sollten. Heute ist unter Experten

umstritten, ob ein geordneter Staatsbankrott nicht

besser gewesen wäre. Denn anders als beispielsweise

in Island hatte Griechenland kein zeitlich befristetes Liquiditätsproblem, sondern war faktisch

insolvent.

Hat Athen geforderte Reformen einfach ignoriert?

Die Milliarden, die die sogenannte Troika (EU-Kommission, EZB und IWF) in das Land steckte,

wirkten nur bedingt. Im Sommer 2012 stand Europa kurz vor der Katastrophe. EZB-Chef Mario

Draghi konnte sie noch einmal abwenden, als er sagte: "Innerhalb unseres Mandats ist die EZB

bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, das wird

ausreichen." Die Finanzmärkte beruhigten sich. Zumal sich Europa zusehends für eine Pleite

Griechenlands gewappnet hatten. Deutsche und französische Banken etwa hatten sich im

Sommer 2012 längst aus Griechenland zurückgezogen. Einige Analysten sagen, dass es beim

Bail-Out nur darum gegangen sei. Sie sprechen von einer Schein-Rettung Griechenlands, die in

Wirklichkeit die Investoren in anderen europäischen Staaten schützen sollte.

Auch Griechenland schien sich zunächst aus seiner misslichen Lage befreien zu können. Die

Regierung gab weniger aus. Ende 2014 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben das erste

Mal seit dem Eurobeitritt. Doch die Sparanstrengungen ließen die Wirtschaft kollabieren. Und

das griechische Volk bekam das mit voller Härte zu spüren.

Warum kam Syriza an die Macht?

Die Arbeitslosenquote in Griechenland lag bei mehr als

25 Prozent, unter jungen Menschen noch deutlich

höher. Zudem gelang es der konservativen

griechischen Regierung nicht, die Korruption wirksam

zu bekämpfen. Die stets im Wechsel regierende

konservative Neo Demokratia und die

sozialdemokratische Pasok waren seit jeher berüchtigt

für Vetternwirtschaft und krumme Geschäfte.

Die griechischen Wähler hatten nach Jahren der Krise

endgültig genug von diesen Parteien. Sie wollten die

verkrusteten Strukturen der griechischen Politik

sprengen. Bei der Parlamentswahl Anfang 2015

entschied sich die Mehrheit für die linksradikale Syriza-Bewegung unter der Führung von Alexis

Tsipras. Als Ministerpräsident versprach er nicht nur einen innergriechischen Neuanfang. Er trat

auch an, der aufgezwungenen Austeritätspolitik der Troika ein Ende zu setzen und einen

Schuldenschnitt für Athen herauszuverhandeln.

Warum sind die Verhandlungen mit den Geldgebern gescheitert?

Wie viele renommierte Ökonomen, forderte auch die neue griechische Regierung ein Ende der

strikten Sparpolitik. Letztlich trennte die Institutionen und Athen aber vor allem das Thema eines

Schuldenschnitts. EU-Kommission, EZB und IWF wollten den Griechen ihre Schulden nicht

erlassen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Gründe dafür gab es viele: Erstens standen für

Griechenland noch keine großen Rückzahlungen an. Ein Schuldenschnitt war noch nicht

zwingend notwendig. Zweitens sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass Griechenland

eine Sonderbehandlung bekommen würde. Viele andere kriselnde Euro-Staaten hatten ihre

Reformvorgaben schließlich pflichtbewusst umgesetzt.

Nach einer weiteren Runde ergebnisloser Verhandlungen verkündete Ministerpräsident Tsipras

dann ein Referendum, in dem die Griechen über die Angebote der Institutionen abstimmen

sollten. Das zweite Kreditprogramm lief endgültig aus. Gleichzeitig zahlte Athen eine fällige Rate

an den IWF nicht. Der Währungsfonds kann sich deshalb nur noch dann an einer weiteren

Finanzierung Griechenlands beteiligen, wenn das Land die Rate in Höhe von knapp 1,6

Milliarden Euro beglichen hat.

Worum geht es im Referendum?
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Alexis Tsipras: Seine Zeit als Ministerpräsident wäre

womöglich gezählt, wenn die griechischen Bürger
beim Referendum mit Ja stimmen.
(Foto: REUTERS)

MEHR ZUM THEMA

Grexit, EZB, IWF, EU-Kommission, EU, Syriza, Verhandlungen über Griechenland-Krise, Griechenland

Hellas' Gläubiger suggerieren, dass es um nicht

weniger als den Verbleib in der Euro-Zone geht. Die

griechische Regierung verspricht seiner Bevölkerung

dagegen, dass ein Grexit nicht zur Debatte stehe. Es

gehe nur um ein Ja oder Nein zu den Reformwünschen

der Institutionen.

Theoretisch hat die griechische Regierung Recht.

Juristisch ist es unmöglich, Athen zum Euro-Austritt zu

zwingen - unabhängig davon, ob der Staat nun pleite

ist oder nicht. Allerdings haben die Gläubiger

angekündigt, dass sie bei einem Nein zu den

Reformwünschen einfach nicht mehr weiterverhandeln

würden. Das heißt: Griechenland würde kein frisches

Geld mehr bekommen.

Wie geht es in Griechenland weiter?

Diese Frage kann derzeit niemand glaubhaft

beantworten. Es gibt etliche mögliche Szenarien.

Stimmen die Griechen mit Ja, wird sich die Syriza-

Regierung kaum im Amt halten können. Eine neue

Regierung würde übernehmen. Womöglich käme es

später zu Neuwahlen. Parallel dazu würde wohl das

Werben um ein drittes Hilfspaket starten. Diesmal

allein auf Grundlage des ESM, denn eine erneute

Finanzierung durch den EFSF ist wegen einer

Satzungsklausel nicht möglich. Daraus entsteht ein

Problem: Geld aus dem ESM gibt es eigentlich nur für

Länder, deren Bankrott die finanzielle Stabilität der

Eurozone gefährden. Die Gemeinschaft hat sich in den

vergangenen Jahren aber auf eine Pleite

Griechenlands vorbereitet. Deshalb ist unklar, ob

ESM-Gelder überhaupt infrage kommen. Die

Anforderungen, die Griechenland für ein neues

Hilfsprogramm erfüllen müsste, wären so oder so wohl

höher als zuvor. Denn für ein neues Hilfsprogramm

wäre die Zustimmung mehrerer nationaler Parlamente

notwendig, und viele Bürger und Abgeordnete haben in den vergangenen Monaten den

Glauben an die Lösung des Griechenland-Dilemmas verloren.

Bei einem Nein im Referendum wäre die Lage noch konfuser. Blieben die Gläubiger dabei, in

diesem Fall nicht mehr mit Athen zu verhandeln, würde das Land keine neuen Kredite

bekommen. Die Regierung müsste entweder andere Finanzierungsquellen finden, China oder

Russland zum Beispiel, oder eine Art Parallelwährung einführen. Im Rahmen der Regeln der EU

ist das nur mit Schuldscheinen zulässig. Die Regierung Athens müsste damit Renten

auszuzahlen, Staatsbedienstete bezahlen und die Banken rekapitalisieren. Ein waghalsiges

Unterfangen mit offenem Ausgang.
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